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Suchmaschinen zwischen Wettbewerb und Monopol: Der 
Fall Google* 

Justus Haucap und Christiane Kehder  
 
Juni 2013 

1 Einleitung 

Das Jahr 2013 hat für Google mit einem Erfolg begonnen, der Tageszeitung „Die 
Welt“ zufolge sogar mit dem „größten Sieg der vergangenen Jahre“, und auch 
die New York Times sprach von einem „großen Sieg“ Googles (vgl. DIE WELT, 
2013). Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) hat ihre fast 20-
monatigen Untersuchungen des Verhaltens von Google eingestellt und (einstim-
mig) beschlossen, von einem (oder mehreren) Wettbewerbsverfahren gegen 
Google abzusehen (vgl. Federal Trade Commission, 2013). Im Gegenzug hatte 
sich Google zu einigen Zugeständnissen bereit erklärt. Diese Zugeständnisse be-
treffen zum einen die Bedingungen, zu denen werbetreibende Unternehmen Da-
ten und Programme ihrer Online-Werbekampagnen bei Google auch für andere 
Webseiten nutzen können. Zum anderen hat Google Zugeständnisse gemacht in 
Bezug auf die Integration von Inhalten anderer Webseiten (z. B. Restaurant- oder 
Hotel-Bewertungen) in die Google-Trefferlisten. Des Weiteren hat sich Google 
mit der FTC auf eine Verfahrensweise geeinigt, um die Patentstreitigkeiten bzgl. 
einiger für den Mobilfunk wichtigen Patente zu klären, in welche Google seit der 
Übernahme von Motorola involviert ist. Im Wesentlichen hat Google hier zuge-
standen, auch Wettbewerbern den Zugriff auf wichtige Motorola-Patente für 
Smartphone- und Tablet-Technologien zu gewähren. 

Im Wesentlichen freigesprochen wurde Google seitens der FTC jedoch von 
dem wohl bedeutensten Vorwurf, konzernfremde Webseiten gegenüber konzern-
eigenen Inhalten zum Schaden der Sucher zu benachteiligen, indem Suchergeb-
nisse verzerrt aufgelistet würden. Der wesentliche Vorwurf des sogenannten 
„Search Bias“ wurde also von der FTC fallen gelassen. Zwar hat auch die FTC 
teilweise gewisse Unterschiede in der Behandlung und Listung von konzerneige-
nen und konzenfremden Inhalten erkannt, diese jedoch als gerechtfertigt erachtet, 
um innovative Dienste für Sucher zu entwickeln. Anders ausgedrückt, seien die 
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vorgenommen Änderungen bei der Internetsuche im Wesentlichen gerechtfertigt, 
weil die Verbraucher davon durch innovative Dienste profitieren würden. 

Nicht eingestellt worden sind jedoch bislang die Untersuchungen der Europäi-
schen Kommission. Ganz im Gegenteil hat der zuständige Wettbewerbskommis-
sar Joaquín Almunia in einem Interview mit der Tageszeitung „Financial Times“ 
angekündigt, bei den Ermittlungen gegen Google härter durchzugreifen als seine 
Kollegen von der FTC. Er sei der Ansicht, dass Google seine marktbeherrschen-
de Stellung missbrauche, wenn bei den Suchergebnissen eigene Inhalte vor An-
geboten von Wettbewerbern aufgelistet würden. Auch sei er der Überzeugung, 
dass Google mit der Platzierung der Links zu eigenen Angeboten den Internet-
Verkehr in wettbewerbswidriger Weise umleite (vgl. Financial Times, 2013). Im 
April 2013 hat Google der Europäischen Kommission daraufhin angeboten, 
mindestens fünf Jahre lang konzerninterne Dienste deutlicher als bisher als sol-
che zu kennzeichnen und im Minimum drei Links zu Webseiten von Wettbewer-
bern prominent anzuzeigen. Rivalen von Google wie der Unternehmensinitiative 
ICOMP sowie der von Microsoft mitinitiierten Lobbygruppe FairSearch (vgl. 
Heise Online, 2013a) als auch europäischen Presseverlegern (vgl. Heise Online, 
2013b) gehen die Zugeständnisse jedoch nicht weit genug. Ende Mai hat Wett-
bewerbskommissar Joaquin Almunia Google daher aufgefordert, weitere Zuge-
ständnisse zu unterbreiten (vgl. Heise Online, 2013c). Mit einer Entscheidung 
des Falls dürfte vor Herbst 2013 daher kaum zu rechnen sein. 

Neben den Untersuchungen der Europäischen Kommission ist zudem eine 
private Schadensersatzklage der Preisvergleichseite Foundem in Großbritannien 
anhängig, da sich Foundem durch Googles Sortierung in den Trefferlisten in 
wettbewerbswidriger Weise benachteiligt sieht (vgl. z.B. Goodwin, 2013). Des 
Weiteren wird diversen Presseberichten zufolge in den USA auch auf bundes-
staatlicher Ebene in Kalifornien, Texas, Mississippi, New York, Ohio und Okla-
homa Googles Verhalten einer detaillierten Untersuchung unterzogen (vgl. z. B. 
Wall Street Journal, 2013). Und schließlich untersuchen auch Wettbewerbsbe-
hörden in Indien, Argentinien und Südkorea das Wettbewerbsverhalten von 
Google (vgl. Fair Search, 2012). Die Einstellung der Untersuchungen durch die 
FTC bedeuten also keineswegs, dass das letzte Wort über das Verhalten Googles 
bereits gesprochen wäre. 

Wesentliches Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die kartellrechtlichen 
Vorwürfe systematisch zusammenzufassen, diese auf der Basis ökonomisch-
theoretischer Überlegungen zu würdigen und die Vor- und Nachteile möglicher 
Abhilfemaßnahmen zu erörtern. Um die von FTC und Europäischer Kommission 
untersuchten Vorwürfe besser verstehen zu können, werden nun im nächsten Ab-
schnitt zunächst kurz die wesentlichen Merkmale von Plattformen im Internet 
aus ökonomisch-theoretischer Sicht allgemein dargestellt, bevor daraufhin die 
Besonderheiten der Märkte für Online-Suche und Online-Werbung, auf denen 
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Google aktiv ist, dargestellt werden. In Abschnitt 3 werden sodann die Vorwürfe 
gegen Google beschrieben und in Abschnitt 4 kritisch gewürdigt. In Abschnitt 5 
diskutieren wir mögliche Abhilfemaßnahmen („Remedies“), bevor Abschnitt 6 
die wesentlichen Ergebnisse noch einmal zusammenfasst. 

2  Wesentliche Charakteristika von Internet-Plattformen, Suchma-
schinen und Online-Werbemärkten 

2.1 Allgemeine ökonomisch-theoretische Aspekte von Internetplattformen1 

Die bekanntesten Internetplattformen wie Google, Facebook, Twitter, eBay, etc. 
lassen sich unter anderem durch zwei Gemeinsamkeiten charakterisieren: Sie ha-
ben zum einen in ihren jeweiligen Marktsegmenten oft eine sehr starke Markt-
stellung und produzieren zum anderen kaum „eigene“ Inhalte oder Applikatio-
nen, sondern sind „lediglich“ vermittelnd tätig, d.h. sie betätigen sich vornehm-
lich (wenn auch nicht unbedingt ausschließlich) als Intermediäre (vgl. Haucap 
und Wenzel, 2011). Diese Intermediationsleistung erfolgt auf sog. zweiseitigen 
Märkten (2SM), die sich als eine Erweiterung des Konzeptes der Netzeffekte be-
greifen lassen (vgl. z.B. Peitz 2006; Dewenter, 2006).  

Ganz allgemein liegen Netzeffekte vor, wenn für die Nachfrager der mit ei-
nem Produkt oder Dienstleistung verbundene Nutzen steigt, je mehr andere 
Nachfrager dieses Produkt bzw. diese Dienstleistung, ceteris paribus, auch kon-
sumieren und nutzen. Durch zusätzliche Nutzer wird für jeden anderen Nutzer 
ein Zusatznutzen generiert, ohne dass dafür direkt eine Zahlung erfolgt. Dieser 
Zusatznutzen kann aus verbesserten Interaktionsmöglichkeiten resultieren (z.B. 
bei Internet-Telefondiensten wie Skype, Kommunikationsdiensten wie Twitter 
und sozialen Netzwerken wie XING und Facebook) und/oder aus einem besseren 
Angebot an komplementären Produkten und Diensten (z.B. Software für Compu-
ter oder Apps für Smartphones und Tablet-Computer). 

Dementsprechend können direkte und indirekte Netzeffekte unterschieden 
werden: Direkte Netzeffekte entstehen direkt dadurch, dass sich mehr andere 
Nutzer (derselben Art) einem Netz anschließen. So stiften Skype, Twitter und 
Facebook direkt einen umso höheren Nutzen je mehr andere Teilnehmer des je-
weiligen Dienstes existieren. Indirekte Netzeffekte wirken sich dagegen erst in-
direkt für andere Nachfrager aus. So ist z.B. eBay als Marktplatz, ceteris paribus, 
umso attraktiver für einen Verkäufer je mehr potenzielle Käufer eBay aufsuchen. 
Für einen Käufer wiederum ist es umso attraktiver, bei eBay nach einem Ange-
bot zu suchen, je mehr Angebote es gibt. Somit werden umso mehr Käufer eBay 

 
1  Dieser Abschnitt basiert stark auf Haucap (2012). 
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nutzen, je mehr Verkäufer sich dort tummeln, und umgekehrt werden umso mehr 
Verkäufer sich, ceteris paribus, dort tummeln je mehr potenzielle Käufer dort 
sind (vgl. für eBay speziell Haucap und Wenzel, 2009, 2011). Dies ist prinzipiell 
nicht neu, sondern war schon immer charakteristisch für Marktplätze, Börsen 
und Messen. Die durch die Konzentration auf einen Marktplatz mögliche Reduk-
tion von Suchkosten hat schon in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich z. B. 
viele Antiquitätengeschäfte oder Gebrauchtwagenhändler in unmittelbarer geo-
graphischer Nachbarschaft zueinander befinden. Im Internet aber ist diese Kon-
zentration aufgrund des Fehlens von Transportkosten – im Englischen plastisch 
bezeichnet als „the Death of Distance“ – und der geringeren zeitlichen Suchkos-
ten noch wesentlich stärker ausgeprägt. 

Charakteristisch für 2SM ist das Vorliegen dieser indirekten Netzeffekte, d.h. 
die Teilnehmer auf der einen Marktseite (z.B. die potenziellen Käufer) profitie-
ren umso mehr von einem Marktplatz je mehr Teilnehmer es auf der anderen 
Marktseite gibt (vgl. Evans und Schmalensee, 2007; Peitz, 2006; Dewenter, 
2006). Somit profitieren die Käufer nicht direkt davon, wenn es mehr andere po-
tenzielle Käufer gibt, wohl aber indirekt, weil dies eben mehr Verkäufer anzieht. 
So steigt der Nutzen der potenziellen Käufer bei einer Online-Plattformen wie 
eBay, Amazon, myHammer oder immobilienscout.de, je mehr Anbieter es gibt, 
und der Nutzen der Anbieter steigt, je mehr potenzielle Kunden es gibt. Dies gilt 
auch für Google: Eine Suchmaschine ist für Nutzer umso attraktiver je mehr 
Webseiten durchsucht und geordnet werden, und für Betreiber von Webseiten ist 
die Optimierung hin auf bestimmte Suchmaschinen umso attraktiver, je mehr 
Nutzer Suchanfragen über diese Suchmaschine starten.  

Durch direkte und indirekte Netzeffekte können starke Konzentrationstenden-
zen ausgelöst werden (vgl. Evans und Schmalensee, 2007). Allerdings sind nicht 
alle 2SM gleichermaßen konzentriert. Gegenbeispiele sind Immobilienmakler, 
Reisevermittler oder viele Partnerbörsen im Internet. Das Vorliegen indirekter 
Netzeffekte ist also keineswegs hinreichend für eine Monopolisierung oder hohe 
Marktkonzentration (vgl. Haucap und Wenzel 2009, 2011; Dewenter und Hau-
cap, 2009a). 

Die Konkurrenz zwischen solchen mehrseitigen Plattformen und die Markt-
konzentration wird maßgeblich bestimmt durch (1) die Stärke der indirekten 
Netzeffekte, (2) das Ausmaß steigender Skaleneffekte, (3) Überlastungsgefahren, 
(4) Differenzierung der Plattformen und (5) die Möglichkeit des sog. Multiho-
ming und/oder Anbieterwechsels (vgl. Evans und Schmalensee, 2007). Je nach 
Ausprägung dieser Kriterien ergeben sich unterschiedliche Konzentrationsten-
denzen und Markteintrittsbarrieren. Pauschal lässt sich zwar nicht feststellen, 
dass im Internet besonders viele dauerhaft resistente Monopole anzutreffen wä-
ren und ein besonderer Regulierungsbedarf besteht. Gleichwohl zeigt sich, dass 
einzelne Plattformen wie z.B. Facebook und eBay auf manchen Märkten durch-
aus beträchtliche Marktmacht besitzen, die aufgrund erheblicher Markteintritts-
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barrieren und starker direkter (Facebook) oder indirekter (eBay) Netzeffekte 
auch nicht schnell erodieren wird (vgl. Haucap und Wenzel, 2009). Auch im Fall 
von Suchmaschinen wie Google ist insbesondere von indirekten Netzeffekten 
auszugehen wie oben beschrieben wurde. 

2.2 Horizontale und vertikale Suchmaschinen 

Die grundlegende Funktion von Suchmaschinen besteht darin, Internetnutzern 
die Suche nach bestimmten Informationen im Internet zu erleichtern. Dabei wird 
oft zwischen horizontalen und vertikalen Suchmaschinen unterschieden (vgl. 
Bork und Sidak, 2012; Manne und Wright, 2011; Sullivan, 2012). Eine Suchma-
schine wird dabei als horizontale Suchmaschine bezeichnet, wenn Informationen 
ganz allgemein horizontal über eine Vielzahl von Themengebieten aufgelistet 
werden. Beispiele für horizontale Suchmaschinen sind Google, Bing oder Ya-
hoo!, die eine horizontale Suche ermöglichen, indem sie Links zu anderen Web-
seiten aus allen möglichen Themenbereichen bereitstellen. Diese Art von Suche 
ist die „klassische“ Internetsuche. (vgl. Sullivan, 2012).  

Als vertikal wird eine Suche hingegen bezeichnet, wenn Informationen über 
ein ganz bestimmtes Thema gesucht werden, wie beispielsweise Restaurants an 
einem bestimmten Ort, indem man eine spezialisierte Suchmaschine nutzt, wie 
etwa themen-, orts- oder sachgebundene Suchmaschinen. So können sich z.B. 
Suchmaschinen auf bestimmte Dinge wie Nachrichten, Hotels, Reiseangebote, 
Preise (Preisvergleiche), Restaurants oder auch bestimmte Orte und Länder spe-
zialisieren. Die Nutzer suchen in diesem Fall nicht horizontal über alle Themen-
gebiete, sondern vertikal nur durch Nachrichteninhalte oder nur durch Restau-
rants an einem bestimmten Ort. Der Vorteil liegt in verbesserten Suchergebnis-
sen, weil irrelevante Suchergebnisse direkt ausgeschlossen werden. Vertikale 
Suchergebnisse (auch spezialisierte Suchergebnisse genannt) bieten für die Be-
nutzersuche daher unmittelbar relevante Ergebnisse, basierend auf der Art des 
für die Suche relevanten Mediums, wie beispielsweise Bilder, Videos, Karten, 
lokale Örtlichkeiten, Produkte oder Nachrichten.  

In der Literatur wird teilweise neben horizontaler und vertikaler Suche auch 
von einer universellen Suche gesprochen. Als universell werden Suchergebnisse 
in der Regel bezeichnet, wenn horizontale und vertikale Ergebnisse vermischt 
werden. So betreiben Google, Bing und andere Suchmaschinen nicht nur ihre ho-
rizontale Suchmaschine, die über die Einstiegsseite erreichbar ist, sondern auch 
spezialisierte Suchmaschinen für Bilder, Nachrichten, Landkarten bzw. Stadtplä-
ne, Reisen und anderes. Bei einer Suchanfrage durch einen Nutzer werden dann 
– je nach Thema – Ergebnisse aus vertikalen Suchmaschinen gemeinsam mit ho-
rizontalen Suchergebnissen angezeigt.  
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2.3 Bezahlte und unbezahlte Treffer/Links als Suchergebnisse 

Suchmaschinen durchsuchen je nach Suchbegriff, der von dem Nutzer eingege-
ben wird, Webseiteninhalte und stellen die gefundenen Webseiten dann in einer 
bestimmten Reihenfolge dar. Bei den aufgelisteten Links ist jedoch zwischen be-
zahlten und unbezahlten Treffern zu differenzieren. Wird bei einer Suchmaschi-
ne eine Suchanfrage gestellt, so werden nämlich zwei Arten von Ergebnissen ge-
neriert – zum einen sogenannte organische oder natürliche Suchergebnisse und 
zum anderen gesponserte bzw. bezahlte Links. Natürliche Suchergebnisse sind 
Links zu anderen Webseiten, für die der Betreiber der verlinkten Webseite nicht 
bezahlt. Die Webseite bekommt so zusätzlichen Verkehr, ohne dafür zahlen zu 
müssen. Natürliche Suchergebnisse erscheinen in der Regel (z. B. bei Google 
und Bing) auf der linken Seite des Bildschirms, allerdings nicht ganz oben. Über 
den unbezahlten Links stehen jedoch mehrere (bei Google bis zu drei) gespon-
serte Links, für welche die Webseitenbetreiber bezahlen, wenn ein Nutzer auf 
den Link klickt. Online-Werbung wird bei Suchmaschinen ganz weitgehend 
nach einem Pro-Klick-Preismodell abgerechnet (dazu unten mehr). 

Im Idealfall listet eine Suchmaschine die Ergebnisse einer Suchanfrage so auf, 
dass die Ergebnisse mit der höchsten Relevanz für den suchenden Nutzer zuerst 
aufgelistet werden. Je besser dies einer Suchmaschine gelingt, desto nützlicher 
und attraktiver ist dies daher für die suchenden Nutzer. Ein wesentlicher Aspekt 
in der Diskussion über die Marktmacht von Google ist daher die Frage, wie stark 
die Qualität der Suchergebnisse von der Anzahl der Suchanfragen abhängt. Rela-
tiv klar ist, dass es tendenziell einfacher ist, einen bestehenden Suchalgo-
rhythmus weiter zu entwickeln und zu optimieren, je mehr Feedback eine Such-
maschine durch das tatsächliche Verhalten der Nutzer (also ihre Clicks auf Such-
ergebnisse) bekommt. Durch die Feeback-Effekte, die beim Weiterentwickeln 
und Optimieren des Suchmechanismusses greifen, entstehen indirekte Netzeffek-
te. Zwar profitiert ein Sucher nicht direkt davon, dass andere Nutzer dieselbe 
Suchmaschine nutzen. Dadurch aber, dass jeder weitere Nutzer durch sein Such-
verhalten dazu beiträgt, die Suche weiter zu verbessern, profitieren die Nutzer 
indirekt voneinander. Es kommt also zu indirekten Netzeffekten.  

Bis zu welchem Grad diese indirekten Netzeffekte in welchem Ausmaß beste-
hen, ist in der Literatur allerdings strittig (vgl. z.B. Manne und Wright, 2012). Es 
ist relativ klar, dass auch der Grenznutzen zusätzlicher Informationen oder Nut-
zerdaten bei der Optimierung von Suchalgorithmen ab einem bestimmten Punkt 
abnehmend ist, sodass auch bei der Frage, welche Datenmengen der Nutzer zur 
Optimierung von Suchalgorithmen letztlich berücksichtigt werden, das Prinzip 
gilt, dass die Kosten der Verarbeitung einer zusätzlichen Information (also die 
Grenzkosten der Informationsverarbeitung) nicht den Grenznutzen (einer ggf. 
marginal verbesserten Trefferliste) übersteigen sollte. Fraglich ist nun, bei wel-



7 

cher Informations- und Datenmenge diese Grenznutzen=Grenzkosten-Bedingung 
der Optimierung von Suchalgorithmen erreicht ist und ob nur Google oder auch 
andere Suchmaschinen wie Bing und Yahoo! diese Datenmenge bereits erreicht 
haben oder nicht. 

Strittig ist im Fall von Google auch die Frage, ob die (organischen) Sucher-
gebnisse tatsächlich unverzerrt gereiht werden oder ob die Reihenfolge bewusst 
verzerrt wird, indem nicht die für die Nutzer relevantesten Suchergebnisse zuerst 
gezeigt werden, sondern die für Google selbst günstigste Trefferliste (z. B. mit 
hoch gerankten Links zu konzerneigenen Inhalten). Klar ist selbstredend, dass 
die (bis zu drei) gesponserten Links nicht (nur) nach Relevanz aufgereiht wer-
den, sondern in der für Google (oder auch Bing) profitabelsten Reihenfolge. Da-
durch, dass die gesponserten Links entweder farbig hinterlegt werden (die obers-
ten drei) oder aber auf dem Bildschirm rechts neben den organischen Suchergeb-
nissen erscheinen, können die Nutzer jedoch prinzipiell zwischen bezahlten und 
unbezahlten Links unterscheiden. 

Bezahlte Links und andere Suchwerbung stellen die Haupteinnahmen von 
Suchmaschinen wie Google dar (vgl. Manne und Wright, 2011, S. 193). Das Ziel 
einer Suchmaschine ist es somit, durch die Auflistung natürlicher Suchergebnis-
se Nutzer anzulocken, um einen Teil der Suchergebnisseite als Werbeplatz an 
Werbetreibende zu verkaufen, welche die Aufmerksamkeit der Nutzer erreichen 
wollen (vgl. Evans, 2008, S. 365). 

2.4 Merkmale von Online-Werbung 

In vielerlei Hinsicht weist Online-Werbung ähnliche Eigenschaften auf wie tradi-
tionelle Werbung, beispielsweise in Zeitungen oder im Fernsehen. Medienunter-
nehmen versuchen durch bestimmte Inhalte Rezipienten anzulocken, um deren 
Aufmerksamkeit an Werbekunden zu verkaufen (vgl. z. B. Dewenter und Hau-
cap, 2009a, 2009b). Online-Werbung unterscheidet sich von Offline-Werbung 
jedoch in einigen wesentlichen Aspekten (vgl. Evans, 2008, S. 363). Das Internet 
bietet zum einen höchst effiziente Mechanismen, um Informationen über indivi-
duelle Nutzer zu sammeln und damit Werbung viel stärker zielgerichtet auf indi-
viduelle Nutzer zuzuschneiden. Zum anderen nimmt die Vermarktung von Wer-
beplatz im Internet andere Formen an. Bei Google selbst beispielsweise wird 
Werbeplatz über ein Auktionsmodell vergeben, d.h. im Gegensatz zu anderen 
Medien werden Preise nicht verhandelt oder auf Preislisten fixiert. Bezahlt wird 
zudem in der Regel nur für tatsälich gemessene Aufmerksamkeit z. B. in der 
Form von Klicks. Zudem geben Anbieter von Online-Inhalten die Vermarktung 
ihres Werbeplatzes oft an spezialisierte Werbebroker wie z. B. Google ab, wel-
che die nutzerindividuelle Schaltung von Anzeigen auf fremden Webseiten steu-
ern. Die Streuverluste der Werbung werden so erheblich reduziert. 
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Die Online-Werbeindustrie wird häufig in drei Kategorien unterteilt (vgl. 
hierzu Evans, 2008, S. 363 f.). Hierbei unterscheidet man zwischen „Suchwer-
bung“, die auf Ergebnisseiten von Suchmaschinen gezeigt wird, und „Display-
Werbung“, die auf Webseiten geschaltet wird, die keine Suchseiten sind. Diese 
Webseiten enthalten häufig auch Kleinanzeigen. Zudem kann Werbung auf E-
Mailseiten wie GMX oder Google Mail geschaltet werden. Suchwerbung, die im 
Fokus des vorliegenden Beitrags steht, macht den größten Teil der Umsätze des 
Online-Werbemarktes aus (vgl. Evans, 2008, S. 363).  

Werbeplatz auf Suchergebnisseiten wird bei Google auf Basis von Geboten 
für Suchbegriffe verkauft. Dabei geben Werber ein Gebot für bestimmte Such-
begriffe (wie z. B. „Hotel“) bzw. Kombinationen von Suchbegriffen (wie z. B. 
„Hotel“ und „Hamburg“) ab. Die meisten großen Suchmaschinenbetreiber ver-
wenden hierbei eine spezielle Zweitpreisauktion, bei der der Gewinner der Auk-
tion prinzipiell nur den Preis des nächsthöchsten Bieters zahlen muss. Dieser 
Preis muss dann jedes Mal bezahlt werden, wenn ein Nutzer auf den Werbelink 
klickt („Preis pro Klick“). Ein höherer Preis bedeutet somit, ceteris paribus, ei-
nen höheren Platz in der Trefferliste (vgl. Evans, 2008, S. 365 sowie Cave und 
Williams, 2011, S. 4).  

Das preisliche Gebot alleine bestimmt jedoch nicht den Platz, auf dem eine 
Anzeige platziert wird. Weil Suchmaschinen durch den Verkauf von Werbeplät-
zen ihre Werbeeinnahmen maximieren wollen, aber nur Einnahmen generiert 
werden, wenn Nutzer auch tatsächlich auf einen Link klicken, müssen Suchma-
schinen bei der Platzierung von Anzeigen auch beachten, wie hoch die (erwarte-
te) Klickrate einer Werbeanzeige ist, die vor allem von der Relevanz der Anzeige 
für die Nutzer abhängt. Sollte z. B. eine Porno-Seite ein hohes Gebot auf den 
Suchbegriff „Hotel“ abgeben, würde eine solche Anzeige wohl viel weniger 
Klicks generieren als Anzeigen von Hotelsuchmaschinen wie HRS, hotel.de oder 
booking.com. Es kann also durchaus sein, dass eine höhere Platzierung einer 
Werbeanzeige mit einem geringeren Preis pro Klick mehr Einnahmen bringt als 
eine Anzeige mit einem höheren gebotenen Preis pro Klick, wenn erstere ent-
sprechend mehr Klicks erwarten lässt (vgl. Evans, 2008, S. 366). Die Klickrate 
wird von den Suchmaschinen durch das sogenannte „Quality Scoring“ berück-
sichtigt, welches bei der Reihung der Werbeanzeigen eine wesentliche Rolle 
spielt (vgl. auch Manne und Wright, 2011). Die Idee eines Quality Scores ist es 
zu prognostizieren, wie häufig eine bestimmte Anzeige bei der Suche nach be-
stimmten Suchbegriffen tatsächlich auch angeklickt wird (d. h. einen sogenann-
ten „click-through“ und somit Erlöse für die Suchmaschine generiert). Dabei 
werden hochentwickelte algorithmische Technologien angewandt, um sicherzu-
stellen, dass die für den Suchmaschinennutzer relevanteren Anzeigen (d. h. die 
Anzeigen mit einer höheren Klickrate) auch eine höhere Platzierung bei den be-
zahlten Suchergebnissen haben. Bei Google wird der Quality Score durch mehre-
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re Faktoren beeinflusst. Am wichtigsten ist dabei die historische Click-Through-
Rate,2 aber auch andere Faktoren wie geographische Nähe, Landing Page Quality 
und Landing Page Loading Time spielen eine Rolle für den Quality Score. 

Durch die Gewichtung der Gebote mit dem Quality Score wird einerseits der 
Wert der Suchmaschine für die Nutzer erhöht, andererseits wird aber auch der 
Nutzen für Google selbst und die Werber maximiert, da sie sich höhere Klickra-
ten erhoffen können und durch die Reihung der Anzeigen nach Relevanz auch 
die Wahrscheinlichkeit maximiert wird, dass durch die Werbemaßnahme tatsäch-
lich Einnahmen generiert werden (vgl. Manne und Wright, 2011, S. 203 f.). An-
zeigen, die einen geringeren Quality Score aufweisen, müssen einen entspre-
chend höheren Preis pro Klick bieten als Anzeigen mit einem höheren Quality 
Score, um eine höhere Platzierung zu bekommen, da eine Top-Platzierung von 
weniger relevanten Anzeigen zu geringeren Einnahmen für die Suchmaschinen-
betreiber führt und zudem die gesamte Qualität der Suchmaschine mindert (vgl. 
Manne und Wright, 2011, S. 34). Durch die Verauktionierung von Suchbegriffen 
und den Quality Score wird der Preis pro Klick für Werbekunden simultan mit 
der Platzierung der Anzeigen bestimmt (vgl. Evans, 2008, S. 366).  

Die Suchmaschine möchte die Werbeplätze bei den bezahlten Suchergebnis-
sen (d.h. jede „Werbe-Impression“) an die Werbekunden verkaufen, welche die 
höchsten Erlöse generieren. Für die Suchmaschine ist somit der erwartete Erlös 
je Impression wichtig. Mit Seiten-Impression ist der Aufruf einer speziellen 
Suchseite gemeint, also z. B. die Suche nach „Hotel Hamburg“. Bei der Suche 
nach diesem Suchbegriff bekommen alle Sucher prinzipiell die Werbeanzeigen 
zu Gesicht (d.h. eine Reihe von Werbe-Impressionen pro Seite), aber nur ein Teil 
der Sucher klickt dann auch auf die entsprechenden Anzeigen. Der „Erlös pro 
Werbe-Impression“ ist somit kleiner als der „Preis pro Klick“, da nicht alle su-
chenden Nutzer auch auf die Anzeigen klicken. Der Werbekunde wiederum ist 
weniger an Impressionen interessiert als an tatsächlichen Klicks. Die Nachfrage 
der Werber ist somit eine Nachfrage nach Klicks. Somit ist der Preis pro Klick 
auch entscheidend für die Werbenachfrage. Hierbei gilt folgender Zusammen-
hang: 
 

Erlös pro Werbe-Impression=(Preis pro Klick)·(Klicks pro Impression) 
 
„Klicks pro Impression“ sind die Klickrate. Googles Quality Score-System er-
möglicht es also, dass Google zwar Impressionen verkauft, Werbekunden jedoch 
Klicks kaufen und beide über ihre relevante Variable optimieren. Da Werbekun-
den nicht für die Impression selbst bezahlen, sondern einen bestimmten Preis, 

 
2 Hierbei werden Daten über vergangenes Such- und Klickverhalten genutzt. 
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wenn die Impression zu einem Klick führt, haben Werbekunden zudem Anreize, 
ihr Gebot (d. h. ihre „bid rate“) zu erhöhen, um eine bessere Platzierung zu errei-
chen. Dies wird auch dadurch unterstützt, dass Suchmaschinen den Anzeigen-
platz begrenzen und Anzeigen mit geringer Relevanz aussortiert werden, auch 
um die Attraktivität der Suchmaschine nicht zu sehr zu senken. Auch wenn Wer-
bekunden durch das Preissetzungsmodell, die limitierte Anzahl an Anzeigenplät-
zen und die Bedeutung der Reihung einen Anreiz haben, sich in ihrem Gebot zu 
überbieten, sorgt der Quality Score dennoch dafür, dass weniger relevante An-
zeigen keine Top-Platzierung erhalten. Ohne einen Mechanismus, der Suchein-
gaben mit Werbeanzeigen qualitativ abstimmt, würde sich die Qualität der 
Suchmaschine sowohl für Nutzer als auch für Werbekunden mindern und Goog-
le und anderen Suchmaschinen einerseits weniger Einnahmen bescheren, aber 
auch die Attraktivität der Suchmaschinen für die Verbraucher mindern. 

Neben der Werbung auf den konzerneigenen Seiten ist Google zudem auch 
auf dem Markt für die Online-Werbe-Vermittlung auf anderen Internet-Seiten tä-
tig. Mit Hilfe von Google AdSense platziert die Suchmaschine Anzeigen direkt 
auf den Internetseiten anderer Anbieter, welche sich dann nicht mehr um die 
Vermarktung der Werbeplätze auf ihren eigenen Webseiten zu kümmern brau-
chen. Ein alternativer Anbieter zu Google AdSense ist in Deutschland z. B. 
Ligatus. Dieser spezielle Markt für das Brokerage von Werbeplätzen soll in dem 
vorliegenden Beitrag jedoch weniger im Fokus stehen, eine detaillierte Analyse 
findet sich bei Engelhardt, Freytag und Köllmann (2012). 

3 Überblick über die Vorwürfe gegen Google 

3.1 Verzerrte Reihung von Suchergebnissen („Search Bias“) 

Der Kern der Vorwürfe gegen Google liegt sowohl in den USA als auch in Eu-
ropa darin, dass die Suche bei Google nicht neutral erfolge bzw. präziser ausge-
drückt, dass die Reihung der Suchergebnisse künstlich zum Vorteil von Google 
verzerrt werde. Der Vorwurf ist, dass Suchergebnislisten entweder direkt oder 
indirekt so manipuliert würden, dass konzerninterne Inhalte bei den Treffern ei-
ner Suchanfrage besser platziert würden als konzernfremde Inahlte (vgl. Ammori 
und Pelican, 2012, S. 8 oder Dietz, 2012, S. 14). Die Vorwürfe richten sich ins-
besondere gegen Googles spezialisierte (vertikale) Suchmaschinen wie Google 
Maps, Google Travel, Google Play, etc., welche – so der Vorwurf – auf den 
Trefferlisten bei universellen Suchanfragen weiter vorn gelistet werden als ver-
gleichbare Konkurrenzangebote. Als wettbewerbswidrig wird von Kritikern ins-
besondere die Vorgehensweise angesehen, dass Google die Ergebnisse der eige-
nen vertikalen Suchmaschinen prioriär in die allgemeinen Google-Seiten ein-
gliedert und die eigenen spezialisierten Suchergebnisse gebündelt an oberster 
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Stelle oder in der Mitte platziert (vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 9; Dietz, 2012, 
S. 15 oder Edelman, 2011, S. 20). Google wird somit vorgeworfen, dass kon-
zerninterne Angebote (d. h. Inhalte oder Funktionen, die von Google selbst oder 
von vertikal integrierten Töchter-Unternehmen bereitgestellt werden), wie bei-
spielsweise Google Maps, Google Places oder Youtube präferiert gelistet wer-
den, d. h. die oberen Suchergebnisse darstellen.3 Durch die Manipulation des 
Suchalgorithmus bliebe Wettbewerbern, d. h. Inhalteanbietern und anderen ver-
tikalen Suchmaschinenbetreibern, somit der Zugang zu den obersten Platzierun-
gen verwehrt (vgl. auch Ammori und Pelican, 2012, S. 10; Crane, 2012, S. 461 
oder Cave und Williams, 2011, S. 5 ff.). Darüber hinaus würden Wettbewerber 
dadurch benachteiligt, dass sie keinen Zugang zu den originären Sucheingaben 
erhalten. Die Kosten der Wettbewerber würden so in Relation zu den Kosten von 
Google selbst erhöht, da Wettbewerber gezwungen sind auf andere, möglicher-
weise teurere Distributionskanäle zurückzugreifen (vgl. Manne und Wright, 
2012, S. 159). Durch die Manipulation des Auflistungsalgorithmus könnten Nut-
zer außerdem gezielt auf bestimmte bezahlte Links gelenkt werden, mit denen 
Google Geld verdienen kann (vgl. Bracha und Pasquale, 2008, S. 1170).  

Die kartellrechtlichen Vorwürfe beziehen sich also insbesondere auf die Un-
durchsichtigkeit des Such- und Auflistungsalgorithmus (vgl. Manne und Wright, 
2011, S. 205). Da Such- und Auflistungsalgorithmus jedoch das wesentliche Be-
triebsgeheimnis sind, könne Google seinen Such- und Auflistungsalgorithmus so 
manipulieren, dass Google selbst einstellen kann, an welcher Stelle natürliche 
Suchergebnisse und – analog im Fall des Quality Scores – auch bezahlte Links 
platziert werden. Im Fall des Quality Scores für Google AdWords könne Google 
von Werbern willkürlich höhere Preise für dieselbe Platzierung verlangen, unab-
hängig davon, wie hoch das Gebot des Werbers für einen Suchbegriff ist. Preise 
könnten gar derart hoch sein, dass es überhaupt nicht zum Geschäft komme (vgl. 
Manne und Wright, 2011 S. 241).  

Den Kritikern zufolge beabsichtigt Google auf diese Weise, die Marktmacht, 
die es auf dem Markt für allgemeine Suchanfragen (also bei der horizontalen Su-
che) hat, einzusetzen, um Konkurrenzanbieter von vertikalen Suchmaschinen 
vom Markt zu verdrängen, diesen Markt abzuschotten und so seine Marktanteile 
bei der spezialisierten Suche auszubauen (vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 4 oder 
auch Ammori und Pelican, 2012, S. 10). Das Kalkül sei so, dass Google zwar un-
ter Umständen einige Nachfrager bei der generellen Suche verlieren könnte, 
wenn diese aufgrund der sachlich nicht gerechtfertigten Reihung unzufrieden die 
Suchmaschine wechseln würden, doch würde durch die Strategie ein größerer 
Anteil der verbleibenden Nachfrager dann Googles spezialisierte Suche nutzen 
 
3  Evidenz hierfür liefern beispielsweise Edelman und Lockwood (2011). Für eine kritische 

Diskussion vgl. Manne und Wright (2012, S. 174 ff.). 
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(vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 11). Eine derartige Strategie könnte außerdem den 
Wettbewerb auf dem Markt für Inhalte beschränken, wenn eine Suchmaschine 
eine ausreichende Marktstellung hat und Wettbewerbern den Zugang zu ihren 
Nutzern verwehrt (vgl. Crane, 2012, S. 461). Eine gezielte Lenkung von Nutzern 
auf bestimmte bezahlte Suchergebnisse führe zudem dazu, dass Mehreinnahmen 
durch Online-Werbung eingenommen werden können (vgl. Bork und Sidak, 
2012, S. 10). 

3.2 Google als Gatekeeper und Top-Listungen als wesentliche Einrichtungen 

Eng im Zusammenhang mit der Diskussion um die Einreihung von Googles spe-
zialisierten Suchergebnissen in die horizontale Suche steht die Behauptung, dass 
die Top-Platzierung in Googles Trefferliste eine wesentliche Einrichtung darstel-
le (vgl. Pasquale, 2010). Unterstellt wird, dass Google wie ein Bottleneck in Be-
zug auf den Zugang zum Internet operiert und effektiv bestimmen könne, welche 
Webseiten Erfolg haben und welche nicht, Google also eine sog. Türsteher- oder 
Gatekeeper-Funktion zum Internet zukomme. Durch die bevorzugte Listung ei-
gener Inhalte an oberster Stelle bliebe Wettbewerbern der Zugang zu dieser we-
sentlichen Einrichtung verwehrt, wodurch der Wettbewerb zwischen vertikalen 
Suchmaschinen und Inhalteanbietern beschränkt werde (vgl. Bork und Sidak, 
2012, S. 8 und S. 13 ff.).  

Um auf Basis der Essential Facilities-Doktrin ein kartellrechtliches Vorgehen 
zu begründen, müssen drei Bedingungen erfüllt sein (vgl. Areeda, 1990; Lipsky 
und Sidak, 1999; Rottenbiller, 2002; Cotter, 2008). Es muss erstens ein nicht be-
streitbares Monopol über eine Ressource (d. h. die wesentliche Einrichtung) 
existieren, die zweitens wesentlich für den Wettbewerb auf einem anderen (z. B. 
vor- oder nachgelagerten) Markt ist. Es darf also für Wettbewerber zum einen 
nicht möglich sein, die Ressource mit ökonomisch vertretbaren Mitteln zu dupli-
zieren. Zum anderen muss die Ressource für den Wettbewerb auf einem anderen 
Markt essenziell sein. Und drittens muss grundsätzlich (technisch) die Möglich-
keit bestehen, dritten Parteien Zugang zu dieser Ressource zu gewähren. Ob die-
se Kriterien im Fall von Google erfüllt sind und die Auffassung belastbar ist, 
dass Googles Top-Platzierungen eine wesentliche Einrichtung darstellen, ist in 
der Literatur jedoch in hohem Maße umstritten. 

Eine andere Verpackung des im Grunde identischen Sachverhaltes ist die 
Sichtweise auf Google als Gatekeeper oder „Türsteher des Internets“, d.h. als 
dem einzigen Weg, Nutzern Zugang zu Webseiten zu bereiten (vgl. Bork und 
Sidak, 2012, S. 5 sowie Grasser, 2006, S. 125). So betonen einige vertikale 
Suchmaschinenbetreiber ihre Abhängigkeit von Google, da die meisten Nutzer 
nicht direkt zu ihren vertikalen Suchmaschinen navigieren, sondern erst durch 
eine Google-Suche zu ihnen gelangen. Wären Suchmaschinen in der Tat unum-
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gänglich, um Zugang zu Webseiten oder zu anderen vertikalen Suchmaschinen 
zu erhalten, dann hätte eine Suchmaschine mit einer starken Marktstellung auch 
die Macht, durch Gestaltung und Reihung ihrer Suchergebnisse, den Wettbewerb 
in angrenzenden Märkten bzw. zwischen vertikalen Suchmaschinen zu beein-
flussen und somit auch zu behindern (vgl. Crane, 2012, S. 464).  

Der Auffassung, dass Google der Türsteher des Internets sei, an dem es vor-
beizukommen gelte, werden verschiedene Argumente in der Literatur entgegen 
gehalten. Zum einen können Internetnutzer jederzeit direkt zu Webseiten gelan-
gen, indem sie die entsprechende Adresse im Browserfenster eingeben. Zudem 
existieren gegenwärtig mehrere Suchmaschinen, zwischen denen Nutzer frei 
wählen und wechseln können, ohne dass ein Wechsel Kosten verursacht (vgl. 
Bork und Sidak, 2012, S. 6 ff. sowie Crane, 2012, S. 464). Crane (2012, 
S. 464 f.) sieht zudem durch verschiedene Studien als belegt an, dass Google 
keine sogenannte „Verweisungs-Dominanz“ zu Webseiten besitzt, da ein Groß-
teil des Verkehrs auf Webseiten nicht erst durch Suchmaschinen erzeugt werde. 
Selbst wenn Suchmaschinen eine dominante Stellung haben, bedeutet das somit 
nicht notwendigerweise, dass Suchmaschinen in der Zuweisung auf Webseiten 
dominant sind. Crane (2012, S. 466) sieht darin die grundlegende Schwäche der 
Monopolisierungsargumentation. Edelman (2011) hingegen vertritt die Auffas-
sung, dass Webseiten der Verweisung von Suchmaschinen sehr wohl einen be-
sonders hohen Wert beimessen, sodass Google eine hohe Bedeutung für Websei-
tenbetreiber und somit eine gewisse Marktmacht habe. 

3.3 Skaleneffekte als Markteintrittsbarriere 

In der Diskussion über die Frage, ob und wie Google seine marktbeherrschende 
Stellung missbräuchlich ausnutzt, wird oft auch das Argument hervorgebracht, 
dass Google durch sein Verhalten andere Wettbewerber daran hindere, die not-
wendige Größe zu erreichen, um tatsächlich mit Google „auf Augenhöhe“ im 
Wettbewerb zu bestehen (vgl. z.B. Pollock, 2010). In diesem Zusammenhang 
wird häufig auf die Bedeutung der indirekten Netzeffekte als Markteintrittsbarri-
ere hingewiesen (vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 19 f. sowie Manne und Wright, 
2011, S. 224). Wenn indirekte Netzeffekte als Markteintrittsbarriere wirken, 
dann verringern diese Netzeffekte die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer zwischen 
verschiedenen Plattformen wechseln, sodass Wettbewerber nicht die mindestop-
timale Größe erreichen können (vgl. Manne und Wright, 2011, S. 227). Die Ar-
gumentation ist, dass eine Suchmaschine mit einer größeren Anzahl an Nutzern 
mehr Daten über deren Such- und Klickgewohnheiten hat, wodurch der Suchal-
gorithmus weiterentwickelt werden kann, sodass die Qualität der Suchergebnisse 
steigt. Dies wiederum führe zu einer verstärkten Nutzernachfrage, was wiederum 
eine Verbesserung des Suchalgorithmus ermögliche usw. Dieser Argumentation 
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folgend ist die Größe einer Suchmaschine selbst und vor allem die Menge der 
gesammelten Daten über das Such- und Klickverhalten ausschlaggebend dafür, 
inwieweit eine Suchmaschine im Wettbewerb bestehen kann (vgl. Bork und 
Sidak, 2012, S. 19 f.).  

Forciert werde diese Tendenz noch einmal durch die Zweiseitigkeit des Mark-
tes, die sich darin ausdrücke, dass mit zunehmender Anzahl von suchenden Nut-
zern auch die Nachfrage der Werbetreibenden nach Werbeplätzen steige, sodass 
Mehreinnahmen auf der Werbeseite des Marktes generiert würden, die wiederum 
für Forschung und Entwicklung genutzt werden können. Zentrales Argument ist 
somit, dass die Größe einer Suchmaschine der ganz entscheidende Faktor ist, um 
mit einem Suchalgorithmus im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen.  

Ab welchem Punkt nun die Menge der gesammelten Daten über Such- und 
Klickverhalten hinreichend groß ist, um die mindestoptimale Größe für einen er-
folgreichen Suchalgorithmus zu erreichen, ist – wie bereits oben beschrieben 
wurde – unklar und umstritten. Klar ist allerdings, dass es einen Punkt gibt, ab 
dem die Grenzkosten der weiteren Optimierung den Grenznutzen erreichen und 
somit die weitere Datenauswertung keinen weiteren Netto-Vorteil mehr bietet. 
Ob also Googles Größe und das historische Datenmaterial über das Nutzerver-
halten allein eine hinreichend hohe Markteintrittshürde bilden, um Googles Mo-
nopol dauerhaft zu stützen, ist bestenfalls unklar und kann – auch angesichts der 
Geschichte des Marktes mit wechselnden Marktführern (wie Yahoo! und 
Altavista) – durchaus angezeifelt werden. So sind sich die meisten Ökonomen 
zwar einig darüber, dass eine Suchmaschine eine bestimmte Mindestgröße errei-
chen muss, um einen effektiven Suchalgorithmus zu entwickeln. Uneinigkeit be-
steht aber darüber, wie leicht diese Mindestgröße zu erreichen ist. Manne und 
Wright (2012, S. 212) zufolge ist diese Größe heute bereits von allen wesentli-
chen Suchmaschinen erreicht worden. Funktionsfähiger Wettbewerb sei nämlich 
schon bei einer ziemlich geringen Größe möglich, ab der auch kleinere Suchma-
schinenbetreiber durch das Angebot eines qualitativ gleichwertigen Produktes er-
folgreich gegenüber größeren bestehen können. Dies lasse sich insbesondere an 
der Tatsache belegen, dass Google nach Yahoo! auf den Markt kam und sich er-
folgreich behaupten konnte (vgl. auch Evans, 2008, S. 369). Wäre die Größe tat-
sächlich eine Markteintrittsbarriere, dann hätte Yahoo! seine marktbeherrschende 
Stellung behalten, so z. B. vgl. Bork und Sidak (2012, S. 21). Bork und Sidak 
(2012, S. 22) weisen außerdem auf Werbeeinnahmen konkurrierender Suchma-
schinen hin, was belege, dass Werber durchaus bereit seien auch bei anderen 
Suchmaschinen zu werben. 

Unklar ist auch, inwieweit die Werbeseite des Marktes wirklich durch indirek-
te Netzeffekte geprägt ist. Da in der Medienökonomie mit großer Regelmäßig-
keit angenommen wird, dass mehr Rezipienten auf der einen Marktseite einer 
Plattform (wie z.B. eine Zeitung oder einen TV-Sender) die Plattform auch für 
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die Werbeseite des Marktes interessanter machen (vgl. z.B. Dewenter und Hau-
cap, 2009a), ist dies bei Suchmaschinen und Internetseiten allgemein weitaus 
weniger klar. Oftmals wird relativ gedankenlos einfach postuliert, dass Google 
durch die für zweiseitige Märkte charakteristischen indirekten Netzeffekte ge-
prägt sei, ohne diese Annahme wirklich kritisch zu hinterfragen. Anders als bei 
Printmedien, Radio oder Fernsehen wird im Internet – wie oben erwähnt – Wer-
bung nämlich mit einem Preis pro Klick berechnet. Fraglich ist daher, ob eine In-
ternetseite mit hoher Reichweite einen höheren Preis pro Klick verlangen kann 
als eine Webseite mit niedriger Reichweite. Anders gewendet ist die Frage, ob 
hypothetische 10 x 1000 Klicks für einen Werbetreibenden mehr Nutzen stiften 
als 1 x 10.000 Klicks. Sollte dies nicht der Fall sein, so kann kaum von indirek-
ten Netzeffekten von den Nutzern auf die Werbenden ausgegangen werden. Un-
strittig ist zwar, dass eine höhere Reichweite für die Webseite selbst, ceteris 
paribus, zu höheren Profiten führt, wenn so mehr Klicks generiert werden. Dies 
ist dann jedoch nicht auf indirekte Netzeffekte von Nutzern auf Werber zurück-
zuführen, sondern auf steigende Skalenerträge aufgrund der grenzkostenlosen 
Mehrnutzbarkeit4 von Internetseiten. 

Nun weist Evans (2008, S. 373 f.) in diesem Zusammenhang allerdings darauf 
hin, dass bei Werbern neben den eigentlichen Werbekosten (d.h. neben den Kos-
ten, die pro Klick multipliziert mit der Klickrate anfallen) zusätzliche Kosten pro 
Werbe-Schaltung und somit pro Webseite anfallen. Zum einen entstünden soge-
nannte „Rüstkosten“, um Werbung auf einer Plattform einzurichten, die Software 
zu installieren und den Umgang damit zu lernen. Diese Rüstkosten halten nach 
Evans (2008) zumindest kleinere Werber davon ab, auf kleineren Plattformen zu 
werben. Zum anderen fielen Kosten durch den Gebotsmechanismus selbst und 
das Monitoring der Werbekampagne an. Auch hierdurch würden Werbetreibende 
abgeschreckt auf kleineren Plattformen zu werben, da eine Werbekampagne erst 
eine minimale Anzahl an Klicks generieren muss, bevor die Anzeige auf einer 
neuen Plattform geschaltet werde (vgl. auch Manne und Wright, 2011, S. 224 für 
eine ähnliche Argumentation). Laut Evans (2008, S. 374) führen diese Faktoren 
letztlich dann doch zu positiven Rückkopplungseffekten zwischen Suchmaschi-
nennutzern und Werbern. 

3.4 Behinderung des Zugangs zu Suchinputs 

Eine Reihe von vertikalen Suchmaschinenbetreibern bemängelt, dass Googles 
Geschäftsbedingungen den Zugang zu bestimmten Suchinputs erschweren, wie 
beispielsweise zu YouTube-Videos oder Google Books (vgl. Bork und Sidak, 

 
4  Ein weiterer Nutzer einer Seite verursacht keine zusätzlichen Kosten, solange er keine 

Kapazitätsengpässe induziert. 
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2012, S. 23). Wenn Wettbewerber bei der Auflistung ihrer Suchergebnisse nicht 
auf dieselben Suchinputs zurückgreifen könnten wie Google, dann sind die 
Suchergebnisse der Wettbewerber aus Sicht der Nutzer schlechter, was die Fä-
higkeit dieser Suchmaschinen im Wettbewerb gegen Google erheblich ein-
schränken würde. 

Wie Bork und Sidak (2012, S. 23) hingegen argumentieren, blockiert Google 
nicht den Zugang zu eigenen Inhalten. Das ließe sich schon daran zeigen, dass 
auch Yahoo! und Bing Inhalte von Google-Töchtern in den generellen Ergebnis-
sen listen, wie beispielsweise YouTube-Videos. Manche Inhalte, wie beispiels-
weise Google Books hingegen seien eine Innovation, in die Google Millionen 
von Dollar investiert habe. Würde Google nun verpflichtet, seinen Wettbewer-
bern freien Zugang zu dieser Investition zu gewähren, dann hätten Wettbewerber 
Anreize, Trittbrett zu fahren, was die Innovationsanstrengungen der gesamten 
Branche verringern würde. 

 
3.5 Erschwertes Multihoming 

Google sieht sich außerdem der Kritik ausgesetzt, Multihoming zu erschweren, 
d.h. Google soll es Werbekunden durch vertragliche Regelungen künstlich er-
schweren, Daten bei Werbekampagnen zwischen verschiedenen Suchmaschinen 
abzugleichen. Demnach seien die Geschäftsbedingungen bei Googles AdWords 
Application Programming Interface so ausgestaltet, dass die Kosten von Werbe-
kunden steigen, wenn sie parallel auch auf anderen Suchmaschinen werben wol-
len (vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 24f. sowie auch Cave und Williams, 2011, 
S. 9 und Dietz, 2012, S. 16). Da Werbekunden aufgrund der Größe in jedem Fall 
zuerst bei Google werben wollten, sich jedoch aufgrund der Wechselkosten da-
gegen entschieden, ihre Werbung parallel auch bei anderen Suchmaschinen zu 
schalten, habe dies grundsätzlich eine dämpfende Wirkung auf den Wettbewerb 
auf dem Markt für Suchwerbung. 

3.6 Exklusiv- bzw. „Default“-Verträge 

Google wird weiterhin vorgeworfen, durch Exklusivverträge mit Geräteherstel-
lern und einigen der am stärksten frequentierten Webseiten sicherzustellen, dass 
jede Suchanfrage, die auf PCs oder mobilen Geräten dieser Hersteller und auf 
Nicht-Suchseiten stattfindet, direkt zu Google gelenkt werde. Durch Vereinba-
rungen hätten sich Gerätehersteller und Webseiten – gegen entsprechende Zah-
lungen – dazu verpflichtet, Google als „Default“-Suchmaschine einzusetzen. 
Hierdurch verschließe Google einen ausreichend großen Anteil des Internetsuch-
geschäfts, sodass Wettbewerber vom Geschäft mit bedeutenden Internetverle-
gern und Geräteherstellern ausgeschlossen würden und so nicht die mindestop-
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timale Größe erreichen könnten (vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 26 f. sowie Man-
ne und Wright, 2011, S. 229). 

Demgegenüber wird allerdings darauf hingewiesen, dass andere Suchmaschi-
nenbetreiber ebenfalls Verträge mit Gerätehersteller schließen und Google somit 
mit diesen im Wettbewerb um den Einsatz als „Default“ Suchmaschinen stehe 
(vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 26). Evans (2008, S. 375) sieht in derartigen Ver-
trägen somit das Ergebnis wettbewerblicher Prozesse, in dem Google gegen an-
dere Suchmaschinenbetreiber gewonnen habe. Diese Form von Wettbewerb be-
zeichnen auch Manne und Wright (2011, S. 230 ff.) insbesondere auf High-Tech 
und Web-basierten Märkten als äußerst wichtig und von großem Nutzen für die 
Konsumenten. Dennoch käme es auf die genaue Ausgestaltung an, denn eine 
Kopplung derartiger Verträge mit Ausschließlichkeitsvorschriften könne sehr 
wohl zum Ausschluss gleichermaßen effizienter Wettbewerber oder Marktein-
trittsbarrieren führen und damit zu einer Verringerung der Konsumentenwohl-
fahrt. In diesem Zusammenhang weisen Bork und Sidak (2012, S. 27) darauf hin, 
dass es sich gerade nicht um Exklusivverträge handelt, sondern lediglich um 
„Default“-Verträge. So kann jeder Nutzer eine vorinstallierte Suchmaschine auf 
dem PC oder mobilen Gerät leicht und ohne Kosten durch eine andere Suchma-
schine austauschen. Auch der Vorwurf, dass Google seine Monopolstellung aus-
nutze, ist aus Sicht Bork und Sidaks (2012) nicht haltbar. So seien diese Verein-
barungen schlicht der Ausdruck eines besseren Produktes. Die Tatsache, dass 
sich Gerätehersteller nur gegen eine Zahlung dazu verpflichten, Google als „De-
fault“-Suchmaschine zu installieren zeige, dass Google im Wettbewerb mit ande-
ren Suchmaschinenbetreibern stehe. Wäre Google marktbeherrschend, müssten 
Gerätehersteller nicht durch finanzielle Anreize überzeugt werden, Google zu 
nutzen, so Bork und Sidak (2012). 

Eng im Zusammenhang mit diesen Exklusivverträgen steht auch der Vorwurf, 
dass Google eine Kopplung betreibe, indem Google Gerätehersteller dazu ver-
pflichtete Google auf Android-Geräten zu installieren und damit andere Suchma-
schinenanbieter auszuschließen. Auch dieser Vorwurf entbehrt Bork und Sidak 
(2012, S. 27 f.) zufolge jedoch jeglicher Grundlage. In der Tat entstehen diese 
Verträge auf Basis einer freiwilligen Vereinbarung, die für beide Parteien vor-
teilhaft zu sein scheint. Android ist eine kostenlose, Open Source-Software für 
mobile Geräte, die es Programmeentwicklern ermöglicht, Anwendungen für die-
se Geräte zu entwickeln. Der wesentliche Nutzen von Android bestehe gerade 
darin, dass es eine Open Source-Software ist. Die Absperrung von Android ge-
gen Anwendungen würde seinen Wert erheblich verringern. Dies ist insbesonde-
re vor dem Hintergrund zu sehen, dass Android mit anderen Betriebssystemen 
im Wettbewerb steht und der Nutzen der Konsumenten mit der Anzahl an An-
wendungen stetig steigt. Auch in diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der 
Zweiseitigkeit des Marktes hervorzuheben. So werden Nachfrager tendenziell zu 
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anderen Betriebssystemen wechseln, wenn für Android weniger Anwendungen 
existieren. Hierdurch hätten auch Programmeentwickler geringere Anreize, An-
wendungen für Android zu schreiben, weshalb auch die Gerätehersteller letzt-
endlich andere Softwareplattformen nutzen würden.  

Eine genaue, separate Prüfung der von Microsoft und Nokia erhobenen Vor-
würfe erfolgt seit Juni 2013 durch die Europäische Kommission (vgl. Heise On-
line, 2013d). Geprüft werden die Lizenzierungspraxis bei Android und die bei-
den Vorwürf, dass (a) Google Android unter den marktüblichen Preisen anbiete, 
als auch (b). seine marktbeherrschende Stellung nutze, um mit Smartphone-
Herstellern exklusive Verträge abzuschließen, damit diese Googles mobile 
Dienste auf den Geräten vorinstallieren. 

4 Würdigung der Vorwürfe gegen Google 

Die im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Vorwürfe gegen Google stüt-
zen sich im Wesentlichen darauf, dass Google zum einen auf den relevanten 
Märkten eine marktbeherrschende Stellung bzw. erhebliche Marktmacht inne hat 
und zum anderen auf die Tatsache, dass es sich bei Google um eine Plattform auf 
einem zweiseitigen Markt mit ausgeprägten indirekten Netzeffekten handelt. 
Beide Aspekte bedürfen allerdings einer genaueren Untersuchung, da sie auf den 
ersten Blick zwar offensichtlich erscheinen mögen, zumindest auf den zweiten 
Blick aber weitaus weniger klar sind. Die wettbewerbspolitische Würdigung des 
Verhaltens von Google und der von Kritikern vorgebrachten Vorwürfe hängt je-
doch entscheidend auch davon ab, ob die beiden Annahmen erfüllt sind. 

4.1 Besitzt Google eine marktbeherrschende Stellung? 

Dass Google kein Monopolist ist, lässt sich tatsächlich relativ einfach dadurch 
belegen, dass es gegenwärtig eine Vielzahl sowohl horizontaler als auch vor al-
lem vertikaler Suchmaschinen gibt. Crane (2012, S. 463) hält Google insbeson-
dere auch deswegen nicht für marktbeherrschend auf Seite der Nutzer, weil 
Suchmaschinennutzer sehr leicht Multihoming betreiben können und dies zu-
mindest für spezielle Suchanfragen (Reisen, Hotels, Produkte, Restaurants, Im-
mobilien, etc.) oft auch tun. 

Dennoch ist feszustellen, dass Google zumindest bei der horizontalen oder 
universellen Suche in vielen Ländern sehr hohe Marktanteile bei den Suchanfra-
gen besitzt. So beträgt der Marktanteil in Deutschland und vielen anderen euro-
päischen Ländern mehr als 90 % (vgl. Edelman, 2011, S. 18). Tabelle 1 zeigt 
exemplarisch die Marktanteile in verschiedenen Ländern im Jahr 2010: 
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Tabelle 1: Marktanteile für Suchmaschinen in ausgeählten Staaten in Q4/2010 

Suchmaschine USA D UK F Japan China RUS AUS 

Google 71.0% 97.0% 93.0% 96.0% 38.0% 24.6% 34.5% 92.8% 

Yahoo! 14.5% 1.0% 2.1% 1.3% 51.0% - - 2.3% 

Bing 9.8% 1.2% 3.5% 2.1% - - - 3.2% 

Baidu - - - - - 73.0% - - 

Yandex      - 62.0% - 

Andere 4.7% 0.9% 1.5% 0.6% 11.0% 3.4% 3.5% 1.7% 

Quelle: http://www.greenlightdigital.com/assets/images/market-share-large.png 

Die Beurteilung, inwieweit eine derartige Dominanz ökonomisch bzw. kartell-
rechtlich problematisch ist, d.h. tatsächlich ein Quasi-Monopol vorliegt, bedarf 
wiederum eines genauen Verständnisses über die Wirkungsweise des Wettbe-
werbs auf den betroffenen Märkten und die Art und Dauer der Markteintrittsbar-
rieren (vgl. Kruse, 1985; Manne und Wright, 2011, S. 191 sowie Pollock, 2010). 
Außerdem ist es von grundlegender Bedeutung, zwischen Marktanteilen auf dem 
Suchmarkt und Marktanteilen auf den Online-Werbemärkten zu unterscheiden. 
So bedeutet ein hoher Marktanteil bei den Suchmaschinennutzern nicht notwen-
digerweise, dass auch ein entsprechend hoher Marktanteil auf Online-
Werbemärkten existiert.  

Um die Marktstellung von Google auf den Online-Werbemärkten zu beurtei-
len, ist die Marktabgrenzung dieser Märkte von zentraler Bedeutung. Es kommt 
somit auf die Substitutionsmöglichkeiten der Werber an. Ganz grob ist dabei zu-
nächst zu prüfen, inwieweit Offline- und Online-Werbung aus Sicht der Werber 
substituierbar sind. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Werbetechniken und der 
deutlich höheren Zielgenauigkeit von Online-Werbung könnte hier eine separate 
Marktabgrenzung sachgerecht sein – ohne empirische Analysen lässt sich darü-
ber allerdings nur mehr oder minder informiert spekulieren. Deutlich schwieriger 
ist sicher die Abgrenzung zwischen diversen Online-Werbemärkten. Ist Such-
werbung (also Werbung bei Suchmaschinen) substituierbar gegen andere For-
men der Online-Werbung (wie z.B. bei sozialen Netzen wie Facebook, bei 
Email-Anbietern wie GMX und hotmail, auf Zeitungsseiten und bei anderen In-
halte-Anbietern)? Und wie gut lässt sich Werbung bei horizontalen und vertika-
len Suchmaschinen substituieren? Wiederum ist dies letzten Endes eine empiri-
sche Frage, die aus dem Lehnstuhl heraus nicht durch einfaches Philosophieren 
und Introspektion adäquat beantwortet werden kann. Es wäre allerdings überra-
schend, wenn soziale Netzwerke oder andere Internetseiten überhaupt keinen 
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Wettbewerbsdruck auf Googles Werbegeschäft ausüben würden (vgl. Manne und 
Wright, 2011, S. 220).  

Auch in Bezug auf den Suchmarkt wird zumindest teilweise die Meinung ver-
treten, dass andere Informationsportale, wie beispielsweise soziale Netzwerke, 
durchaus einen gewissen Wettbewerbsdruck auf Google ausüben könnten, da ein 
beachtlicher Teil des Onlineverkehrs durch Facebook, Twitter, etc. auf andere 
Webseiten gelenkt wird (vgl. Liedtke, 2011). Zudem ist das Verhältnis zwischen 
horizontalen oder universellen und vertikalen Suchmaschinen zu analysieren. 
Hotels können bei HRS, hotel.de, booking.com etc. gesucht werden, Bücher und 
andere Produkte bei Amazon, eBay und zahlreichen Preisvergleichseiten. Perso-
nen werden bei Facebook, XING, LinkedIn und in anderen sozialen Netzen ge-
sucht, andere Fakten oftmals direkt bei Wikipedia, Nachrichten bei Google News 
oder auch direkt bei Nachrichtenportalen,Verlagsseiten oder auch bei tages-
schau.de. Die korrekte Marktabgrenzung ist also keineswegs trivial. Erschwert 
wird die korrekte Marktabgrenzung dadurch, dass Google wie auch viele andere 
Internetportale auf der Rezipientenseite keine Preise (in Geldeinheiten) erheben, 
sondern die Nutzer mit ihren Daten und ihrer Aufmerksamkeit zahlen, die dann 
für Werbezwecke von den Webseiten an die Werber vermarktet werden können. 
Der hypothetische Monopolistentest kann dann zumindest nicht in Form des 
SSNIP-Tests durchgeführt werden, da ausgehend vom Nullpreis eine prozentuale 
Preiserhöhung sinnlos ist (vgl. dazu auch en detail Dewenter und Haucap, 
2009b). Selbst wenn der hypothetische Monopolistentest aber mit Hilfe der Vari-
ation einer anderen Variablen (z. B. eine hypothetischen Erhöhung der Werbe-
menge auf einer Internet-Seite) durchgeführt wird, ist eine korrekte Marktab-
grenzung mit herkömmlichen statistisch-ökonometrischen Methoden äußerst 
komplex (vgl. dazu ausführlich Kehder, 2013). Inwieweit Google daher auf den 
abzugrenzenden Märkten marktbeherrschend ist bzw. erhebliche Marktmacht be-
sitzt, dürfte sich mit Hilfe der klassischen Vorgehensweise von Marktdefinition 
und anschließender Marktanteilsberechnung (als erstem Proxy für Marktmacht) 
kaum belastbar erschließen lassen. Sinnvoller erscheint daher eine Analyse der 
prinzipiellen Markteintrittsbarrieren zu den einzelnen Märkten oder Marktseg-
menten. 

Wie Evans und Schmalensee (2007) en detail ausführen, wird die Konkurrenz 
zwischen mehrseitigen Plattformen und die Monopolisierungstendenz maßgeb-
lich bestimmt durch (1) die Stärke etwaiger indirekter Netzeffekte, (2) das Aus-
maß steigender Skaleneffekte, (3) Überlastungsgefahren, (4) die Differenzierung 
der Plattformen und (5) die Möglichkeit des sog. Multihoming und/oder Anbie-
terwechsels (vgl. auch Haucap und Wenzel, 2009; Haucap, 2012). Je nach Aus-
prägung dieser Kriterien ergeben sich unterschiedliche Konzentrationstendenzen 
und Markteintrittsbarrieren. Pauschal lässt sich zwar nicht feststellen, dass im In-
ternet besonders viele dauerhaft resistente Monopole anzutreffen wären und ein 
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besonderer Regulierungsbedarf besteht. Gleichwohl zeigt sich, dass einzelne 
Plattformen wie z.B. Facebook und eBay auf manchen Märkten durchaus be-
trächtliche Marktmacht besitzen, die aufgrund erheblicher Markteintrittsbarrieren 
und starker direkter (Facebook) oder indirekter (eBay) Netzeffekte auch nicht 
schnell erodieren wird (vgl. Haucap und Wenzel, 2009). 

Im Fall von Google ist klar, dass steigende Skalenerträge eine hohe Bedeu-
tung haben, da die Kostenstruktur – wie bei wohl allen digitalen Produkten – 
durch hohe Fix- und geringe variable Kosten gekennzeichnet ist (vgl. Bracha und 
Pasquale, 2008, S. 1181 oder Pollock, 2010, S. 24 f.). Dies allein bedingt jedoch 
keine Monopolisierungstendenz wie bei zahlreichen anderen digitalen Angebo-
ten zu sehen ist. In der Tat existieren ja auch diverse alternative Suchmaschinen, 
wenngleich diese aktuell weniger erfolgreich sind als Google. Die Konzentrati-
onstendenzen hängen im Fall von Suchmaschinen auch stark (a) von der Nach-
frage nach differenzierten Plattformen (insbesondere im Bereich der vertikalen 
Suche) sowie (b) dem Ausmaß der indirekten Netzeffekte ab, welche wiederum 
die Höhe der Wechselkosten beeinflussen. Für letztere ist zudem die Frage rele-
vant, wie einfach das sog. Multihoming bei Suchmaschinen ist. Wie oben bereits 
erwähnt, ist Multihoming für suchende Nutzer relativ leicht – die Wettbewerber 
sind in der Tat nur einen Klick von Google entfernt. Dasselbe gilt prinzipiell für 
Werbekunden, die fast alle auf mehreren Plattformen und in verschiedenen Me-
dien werben, auch wenn das Multihoming durch die oben beschriebenen Ver-
tragsklauseln, welche die Verwendung von Daten aus Werbekampagnen bei 
Google für Werbung auf anderen Plattformen erheblich erschwert zu haben 
scheint, bisher nicht ganz so einfach gewesen ist wie für suchende Nutzer. Die 
durch die FTC (2013) erwirkte Änderung der Vertragsklauseln erleichtert nun-
mehr jedoch das Multihoming auch für Werber. Für Betreiber von Internetseiten 
schließlich ist Multihoming ebenfalls prinzipiell unproblematisch – Seiten lassen 
sich parallel durch zahlreiche Suchmaschinen auffinden. Einschränkend sei al-
lerdings erwähnt, dass die Optimierung der Webseiten hin auf Suchmaschinen 
nicht gleichzeitg für alle Suchmaschinen in gleicher Weise erfolgen kann. Da-
durch entsteht ein gewisser Vorteil für große Suchmaschinen, auf deren Bedürf-
nisse hin Webseiten eher optimiert werden dürften.  

Auch wenn Multihoming also prinzipiell und im Großen und Ganzen spätes-
tens nach den durch die FTC erwirkten Änderungen der Vertragsklauseln für 
Werbekunden unproblematisch ist, bleibt die Frage, ob und wie weit durch indi-
rekte Netzeffekte Wechselkosten entstehen, welche die Nutzer und Werber dann 
doch bei einer einzigen Suchmaschinen verharren lassen. Anders fomuliert lautet 
die Frage nach den indirekten Netzeffelten, ob Google in der Tat treffend als 
Plattform auf einem zweiseitigen Markt charakterisiert werden kann. 
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4.2 Agiert Google überhaupt auf einem zweiseitigen Markt? 

Ob Google tatsächlich auf einem zwei- bzw. mehrseitigen Markt agiert, indirekte 
Netzeffekte also besonders wichtig sind, ist von erheblicher Bedeutung für die 
Beurteilung der Frage, ob die Größe einer Suchmaschine eine relevante Markt-
eintrittsbarriere darstellt, die nicht nur durch Größenvorteile auf der Kostenseite 
(economies of scale) geschaffen, sondern durch indirekte Netzeffekte zusätzlich 
verstärkt wird. 

Wie oben bereits erwähnt worden ist, wird in der Literatur zumindest teilweise 
in Frage gestellt, ob es sich beim Online-Werbemarkt überhaupt um einen zwei-
seitigen Markt handelt (vgl. z. B. Manne und Wright, 2011, S. 206 f. sowie Pol-
lock, 2010, S. 18). Wenn Werbekunden nämlich pro Klick bezahlen, müsste es 
ihnen, ceteris paribus, ja egal sein, ob sie ihre Werbung bei einer Suchmaschine 
mit 10.000 Nutzern schalten oder bei 10 kleinen Suchmaschinen mit jeweils nur 
1000 Nutzern. Bei identischen Preisen pro Klick wären die Kosten für 10.000 
Klicks dann identisch. Damit wäre die Nachfrage der Werber unabhängig von 
der Größe des gegenüberliegenden Netzwerkes der Suchmaschinennutzer (vgl. 
Evans, 2008, S. 372). Manne und Wright (2011, S. 206 f.) kritisieren dem-
entsprechend die oftmals fehlende Anayse, ob es sich bei Suchmaschinen bzw. 
bei Suchwerbung wirklich um mehrseitige Plattformen handelt. Stattdessen wer-
de dies häufig ohne entsprechende Analyse einfach ohne tiefer gehende Analyse 
und ohne empirische Evidenz einfach angenommen. Des Weiteren führen Manne 
und Wright (2011, S. 208 ff.) richtig aus, dass der Wert, den zusätzliche Nutzer 
für Werbetreibende möglicherweise generieren, durch die Plattform in Form hö-
herer Preise internalisiert werden kann. Wenn mit einem größeren Nutzernetz-
werk die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass ein Klick auch tatsächlich zum Kauf 
führt, dann erhöht sich auch die Zahlungsbereitschaft der Werber. Diese höhere 
Zahlungsbreitschaft reflektiere gerade den Wert, den Werber der Suchmaschine 
zusprechen. Die für mehrseitige Plattformen typischen Rückkopplungseffekte 
sind dann, wenn überhaupt, nur schwach, da indirekte Netzeffekte dann zwar in 
eine Richtung von den Nutzern auf die Werbetreibenden wirken, jedoch durch 
die Werbepreise der Suchmaschine vollständig internalisiert werden, sodass es 
weder Netzexternalitäten noch Rückkopplungseffekte auf die Nutzerseite gebe. 
Zudem kann nicht einfach unterstellt werden, dass allein die Menge der Nutzer 
das Ausmaß dieser Netzeffekte bestimmt, da ein größeres Nutzernetzwerk kei-
nen zusätzlichen Wert für Werbetreibende bringt, wenn die zusätzlichen Nutzer 
letzten Endes keine zusätzlichen Käufe (oder andere profitable Transaktionen) 
bei den Werbenden auslösen. 

Da Werbetreibende ihre Zielgruppe relativ genau kennen, sind sie nur in dem 
Maß an der Größe des Nutzernetzwerkes interessiert, in dem die Größe auch tat-
sächlich mit einer Zunahme von Verkäufen (also nicht nur Klicks) korreliert. Da 
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Werber einen Preis pro Klick entrichten, kann die Größe des Netzwerkes hypo-
thetisch sogar einen negativen Effekt für die Werber haben, wenn die Anzahl der 
Klicks ohne anschließenden Kauf mit zunehmender Nutzerzahl schneller steigt 
als die Anzahl an Klicks mit Kauf. Vor allem die Fähigkeit einer Suchmaschine, 
ein möglichst passendes Matching von Konsumenten und Werbetreibenden her-
zustellen, bestimmt die Qualität der Suchmaschine aus Sicht der Werbetreiben-
den und somit deren Zahlungsbereitschaft. Genau aus diesem Grund kann es 
sein, dass der Wert einer Suchmaschine aus Sicht der Werbetreibenden eben 
nicht mit steigender Nutzerzahl zunimmt, wenn nämlich die Qualität der Ziel-
gruppe bzw. des Matchings mit zunehmender Nutzerzahl nicht auch steigt. 

Auf der anderen Seite gibt es mit steigender Nutzerzahl auch mehr Daten, so-
dass der Suchalgorithmus weiter optimiert und Ergebnisse besser nach 
höchstmöglicher Relevanz für den Nutzer sortiert werden können (vgl. z. B. 
Bracha und Pasquale, 2008, S. 1181). Wenn der marginale Informationsvorteil 
einer Suchmaschine durch einen zusätzlichen Nutzer tatsächlich steigt, dann 
können große Suchmaschinen bessere Suchergebnisse erzeugen als kleinere. 
Hierdurch kann sich auch für Werbekunden die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 
dass ihre Werbung tatsächlich Transaktionen induziert, ein Klick auf einen Wer-
belink also auch tatsächlich zum Kauf führt. Bei Suchmaschinen mit größerer 
Nutzerzahl wäre damit das Verhältnis zwischen „Klick“ und „Verkauf“ besser, 
d.h. eine bestimmte Klickrate führt dann bei größeren Suchmaschinen zu mehr 
Verkäufen als dieselbe Klickrate bei kleineren Suchmaschinen. Dies wäre wiede-
rum der Tatsache geschuldet, dass größere Suchmaschinen aufgrund des Infor-
mationsvorteils einen besseren Suchalgorithmus haben und bessere Suchergeb-
nisse erzeugen. So argumentiert etwa Evans (2008, S. 373/Fn. 40), dass auch his-
torische Klickraten einer Suchmaschine es ermöglichen, künftige Klickraten bes-
ser zu prognostizieren und damit den Suchalgorithmus zu verbessern. Ein größe-
res Nutzernetzwerk erhöht dann tatsächlich nicht nur die Nachfrage der Werber. 
Vielmehr werden dann auch generell relevantere Anzeigen für die Nutzer aufge-
listet, sodass die Suchmaschine auch für Nutzer weiter an Wert gewinnt. Dies 
wiederum würde bedeuten, dass die Größe einer Suchmaschine tatsächlich eine 
Markteintrittsbarriere darstellt, die durch indirekte Netzeffekte verstärkt wird.  

Die Validität dieser sicher nicht unplausiblen Vermutung über die Wirkungs-
zusammenhänge zwischen der Größe und der Qualität von Suchmaschinen ist 
jedoch in der Literatur keineswegs unisono akzeptiert. Manne und Wright (2011, 
S. 211 f.) berichten von Erkenntnissen, dass die Qualität des Suchalgorithmus ab 
einer bestimmten Mindestnutzerzahl (wie oben bereits beschrieben) nur schwach 
durch zusätzliche Nutzer oder Werber beeinflusst werde. Ist die mindestoptimale 
Größe erreicht, müsse nur noch ein kleiner Teil aller Suchanfragen ausgewertet 
und analysiert werden, um einen effizienten Suchalgorithmus zu entwickeln, da 
die Grenzerträge durch die Auswertung zusätzlicher Suchanfragen in den Such-
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algorithmus schnell abnehmen würden. Daher sei funktionsfähiger Wettbewerb 
schon bei verhältnismäßig kleinen Nutzerzahlen zu erwarten. Als Evidenz führen 
Manne und Wright (2011) zum einen an, dass Google trotz eines zunächst nur 
kleinen Marktanteils schnell die Führungsposition übernehmen konnte. Zum an-
deren habe Yahoo! heute trotz eines viel kleineren Marktanteils etwa genau so 
viele Suchanfragen pro Tag wie Google vor etwa zwei Jahren, da der Markt sehr 
schnell wachse. Zudem führe der Umstand, dass Netzwerkexternalitäten auf der 
Werbeseite des Marktes über den Preis internalisiert werden dazu, dass auch 
neue Netzwerke relativ einfach den Markt betreten können (vgl. Manne und 
Wright, 2011, Fn. 182). Indirekte Netzeffekte führten somit nicht zu Markt- oder 
Wettbewerbsversagen.  

Inwieweit die Erkenntnisse von Manne und Wright (2011) die Realität des 
Wettbewerbs zwischen Suchmaschinen zutreffend charakterisieren, kann aus der 
Distanz nicht hinreichend beurteilt werden. Klar ist jedoch, dass die Ursachen 
und das Ausmaß der Marktmacht von Google sich nicht ohne Weiteres eindeutig 
beurteilen lassen. 

4.3 Werden Suchergebnisse verzerrt dargestellt? 

Die Frage, ob Suchergebnisse künstlich verzerrt dargestellt werden, ist wohl 
mindestens ebenso schwierig zu beantworten, wie die beiden vorangegangenen 
Fragen (vgl. z.B. Bracha und Pasquale, 2008, S. 1167). Wie Goldman (2006, 
S. 189/195 f.) richtig ausführt, liegt es in der Natur der Sache, dass Suchmaschi-
nen ihre Trefferlisten nicht zufällig, sondern in irgendeiner Weise geordnet aus-
geben. Die Grenze, ab der diese Ordnung der Suchergebnisse in eine Verzerrung 
übergeht, ist dabei nicht messerscharf zu bestimmen, sondern fließend. Denn na-
türlich müssten Suchmaschinen Webseiten gemäß der unterschiedlichen Nutzer-
präferenzen sortieren und reihen und ggf. auch aussortieren. Die Reihung der 
Webseiten ist also notwendigerweise „verzerrt“, da bestimmte Inhalte gegenüber 
andere präferiert werden (vgl. auch Cave und Williams, 2011, S. 5). Mit Verzer-
rung ist daher auch nicht die zweckmäßige Reihung der Suchergebnisse gemeint, 
sondern eine Reihung, bei der eigentlich aus Nutzersicht gleichwertige Websei-
ten unterschiedlich gereiht werden, um indirekte Gewinninteressen von Google 
zu berücksichtigen. So wird befürchtet, dass konzerneigene Dienste wie Youtube, 
Google Maps oder Google Travel (aktuell nur in den USA) zum Teil sehr deut-
lich vor vergleichbaren konzernfremden Anbietern gelistet werden, auch wenn 
keine inhaltlichen Gründe für eine solche Bevorzugung sprechen. So können den 
konzerneigenen Anbietern Wettbewerbsvorteile verschafft werden (vgl. z. B. 
Bracha und Pasquale, 2008, S. 1168).  

In der Literatur ist weniger umstritten, ob eine solche Diskriminierung prinzi-
piell zumindest kurzfristig möglich ist, sondern eher, ob eine solche Strategie 
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langfristig profitabel und damit im Interesse von Google ist. Wie Bork und Sidak 
(2012), Cave und Williams (2011, S. 8) sowie Devine (2008, S. 63) argumentie-
ren, ist zu bedenken, dass die Einnahmen von Suchmaschinen weitgehend durch 
Online-Werbung bestimmt werden. Die Suchmaschinennutzer können ja ohnehin 
unentgeltlich suchen. Das wesentliche Geschäft besteht daher im Verkauf von 
Werbeplätzen, die bestmöglich auf die Nutzerpräferenzen abgestimmt werden, 
welche wiederum durch die Sucheingabe und das Klickverhalten offenbart wer-
den (vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 5 oder Pollock, 2010, S. 2). Um viele Klicks 
auf Werbebanner zu erzeugen, müssen Suchmaschinenbetreiber tendenziell auch 
viele Nutzer haben, da dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Werbung zu 
Klicks führt und somit auch tatsächlich Einnahmen generiert.  

Die Nutzerzahl wiederum kann nur gesteigert werden, wenn die Suchmaschi-
ne ein hochwertiges Produkt anbietet, das im Idealfall besser ist als das der Kon-
kurrenz. Für die Suchergebnisse bedeutet dies, dass die Reihung der 
Suchegebnisse nutzerorientiert sein muss. Würde Google hingegen zu sehr auf 
eigene Profit-Interessen oder die der Werbekunden schauen und deshalb unter 
Umständen nicht die für die Nutzer tatsächlich relevantesten Ergebnisse zuerst 
listen, dann bestünde die Gefahr, hierdurch Nutzer an Wettbewerber zu verlieren, 
die bessere Suchergebnisse liefern. Dies werde insbesondere durch die geringen 
Wechselkosten zu anderen Suchmaschinen und das einfache Multihoming si-
chergestellt (vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 7 f. sowie Goldman, 2006, S. 196 f.). 
Eine geringere Nutzerzahl führt hingegen, ceteris paribus, zu weniger Klicks auf 
Werbeanzeigen und damit auch zu geringeren Werbeeinnahmen für die Suchma-
schine. Der Nutzen der Suchmaschine würde sich dann auf beiden Seiten der 
Plattform verringern.  

Suchmaschinen stehen somit im Wettbewerb um Werbeeinnahmen, indem sie 
um Nutzer konkurrieren, was wiederum dazu führt, dass gerade die Zwei-
seitigkeit des Marktes wettbewerbliches Verhalten zwischen Suchmaschinen si-
cherstellt. Da Suchmaschinen nur Einnahmen generieren, wenn Nutzer auch tat-
sächlich auf Werbeanzeigen klicken, würden zusätzliche Anreize gesetzt, die 
Werbeanzeigen nach höchster Relevanz für die Nutzer zu listen (vgl. Bork und 
Sidak, 2012, S. 5 f.). Aus diesen Gründen sei der Anreiz gering, Suchtreffer ver-
zerrt darzustellen oder gar manche Treffer ganz zu verbergen (vgl. Bork und 
Sidak, 2012, S. 10). Bei einer Nichtbeachtung der Nutzerpräferenzen liefe Goog-
le Gefahr, Nutzer und damit wichtige Werbeeinnahmen in der generellen Suche 
zu verlieren.  

Sollte Google mit einer derartigen Strategie tatsächlich versuchen, seine 
Marktmacht in der spezialisierten Suche auszubauen, dann wäre dies nur profita-
bel, wenn die Mehreinnahmen durch Werbung bei der spezialisierten Suche oder 
Transaktionen mit konzerneigenen Töchtern (wie Google Travel) die entgange-
nen Werbeeinnahmen bei der generellen Suche überkompensieren. Bork und 



26 

Sidak (2012, S. 12) zufolge ist das gerade nicht zu erwarten, da unter der An-
nahme einer marktbeherrschenden Stellung von Google in der generellen Suche, 
der Verlust von Werbeeinnahmen auf einem (nahezu) monopolistischen Markt 
durch Mehreinnahmen in der spezialisierten Suche – einem weitaus kleineren 
und wettbewerblicher organisierteren Markt – gedeckt werden müsste. Die Stra-
tegie, generelle Suchergebnisse zu verzerren und Nutzerpräferenzen außer Acht 
zu lassen, um Marktanteile in der spezialisierten Suche auszubauen, berge somit 
enorme Risiken und nur geringe Gewinne. Ähnlich argumentiert auch Crane 
(2011, S. 3) in Bezug auf den Monopolisierungsvorwurf auf angrenzenden 
Inhaltemärkten.  

Grundsätzlich werden spezialisierte Suchfunktionen zudem als Innovation an-
gesehen, um die Qualität der Suche zu erhöhen und so einen Mehrwert sowohl 
für Nutzer als auch für Werbetreibende und Suchmaschinen selbst zu schaffen 
(vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 9 sowie Manne und Wright, 2011, S. 203). Dass 
alle Suchmaschinenbetreiber spezialisierte Suchfunktionen anbieten, spricht zu-
dem für den Wettbewerb zwischen Suchmaschinen, möglichst präferenzgerechte 
Suchfunktionen anzubieten (vgl. Bork und Sidak, 2012, S. 9 sowie Manne und 
Wright, 2011, S. 243)  

Der Auffasung, dass die Marktkräfte eine hinreichend disziplinierende Wir-
kung entfalten und Suchmaschinen zu wettbewerbskonformen Verhalten zwin-
gen, stellen jedoch Bracha und Pasquale (2008, S. 1180 ff.) zwei Punkte entge-
gen. Die ganze Argumentation sei nur haltbar, wenn der Wettbewerb tatsächlich 
funktionsfähig sei und Nutzer auch auf missbräuchliches Verhalten reagieren 
könnten. Beides ist jedoch gerade kritisch zu hinterfragen. Zum einen wiesen 
Suchmaschinen ähnliche Kostenstrukturen auf wie natürliche Monopole (vgl. 
auch Pollock, 2010, S. 18), sodass funktionsfähiger Wettbewerb eben gerade 
nicht zu erwarten sei.5 Zudem wird auf die gemischte empirische Evidenz bzgl. 
der Wechselkosten von Nutzern hingewiesen, da insbesondere die personalisierte 
Suche die Wechselkosten zu anderen Suchmaschinen erhöhe (vgl. Bracha und 
Pasquale, 2008, S. 1182 sowie auch Pollock, 2010, S. 27, der auf mögliche 
Wechselkosten aufgrund von Marken- und Gewohnheitseffekten hinweist).6 Da-
her kommen Bracha und Pasquale (2008) zu dem Schluss, dass durchaus hohe 
Eintrittsbarrieren auf dem Markt für die Online-Suche existieren. Zum anderen 
sei die Annahme, dass Nutzer auf schlechte Suchergebnisse mit einem Wechsel 
der Suchmaschine reagieren, wegen Informationsproblemen auf Seite der Nutzer 

 
5  In diesem Zusammenhang wird insbesondere der Suchalgorithmus als analog zu einer 

fixkostenintensiven Infrastruktur netzbasierter Industrien erachtet. 
6  Personalisierte Suchergebnisse reflektieren vergangene Suchanfragen und Webseiten-

Präferenzen und sind zugeschnitten auf die individuellen Interessen der Suchmaschinen-
nutzer (vgl. Sullivan, 2009 oder Guynn, 2012 oder Pasquale. 2008, S.3). 
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in Frage zu stellen. Subtile Manipulationsmethoden seien wegen der Geheimhal-
tung des Suchalgorithmus gar nicht von den Nuzern zu bemerken. A priori wüss-
ten Nutzer von Suchmaschinen ja zudem definitionsgemäß gar nicht, wonach sie 
genau suchen würden. Daher seien sie somit auch nicht in der Lage, Abweichun-
gen vom „objektiv besten“ Suchergebnis zu bemerken (vgl. Bracha und Pasqua-
le, 2008, S. 1183). 

5 Abhilfemaßnahmen („Remedies“) 

Wenn auch das Ausmaß und die genauen Ursachen der Marktmacht Googles 
nicht einfach zu beurteilen sind, lassen die Marktanteile bei der universellen Su-
che – und ggf. auch die bei der Vermittlung von Werbung, dem Brokerage von 
Online-Werbung (siehe dazu detailliert Engelhardt, Freytag und Köllmann, 
2012) – doch den Schluss zu, dass Google momentan erhebliche Marktmacht auf 
diesen Märkten hat, auch wenn diese in Teilen sicher auch auf erfolgreichen In-
novationen beruht und nicht ausschließlich auf strukturelle Markteintrittsbarrie-
ren zurückgeführt werden kann. Wenn diese Marktmacht dazu genutzt wird, 
wettbewerbsverhindernde Strategien zu entfalten wie etwa die verzerrte Listung 
von Suchergebnissen, um konkurrierende Angebote anderer, vor allem vertikaler 
Suchmaschinen vom Markt fernzuhalten oder um alternative universelle Such-
maschinen dauerhaft im Wettbewerb auzubremsen, so stellt sich die Frage nach 
geeigneten Abhilfemaßnahmen („Remedies“). 

 
5.1 Neutrale Listung von Suchergebnissen 

Im Hinblick auf den Vorwurf der diskriminierenden Listung von Suchergebnis-
sen wird häufig vorgeschlagen, dass Suchmaschinen ihre Suchergebnisse „neu-
tral“ rangieren müssen.7 Dies bedeutet im Allgemeinen, dass Suchalgorithmen 
auf Basis eines objektiven Kriteriums programmiert werden müssen (vgl. Crane, 
2012, S.460/ 2011, S.1). Hierdurch soll insbesondere sichergestellt werden, dass 
Suchmaschinen nicht konzerneigene Inhalte oder Funktionen präferiert listen 
und andere Webseiten diskriminieren, sondern alle Suchergebnisse gemäß eines 
objektiven Kriteriums nach Relevanz gelistet werden (vgl. auch Ammori und 
Pelican, 2012, S. 13; Grimmelmann, 2011, S. 437 oder Manne und Wright, 2012, 
S. 163). Offen bleibt bei diesem Vorschlag allerdings in der Regel, wie und von 
wem genau das Einhalten der Suchneutralität überwacht wird. 

Autoren wir etwa Crane (2012) sehen zudem eine grundsätzliche Inkohärenz 
zwischen der Neutralitäts-Forderung und der Entwicklung der Internetsuche (vgl. 

 
7  Vgl. z. B. die Webseiten http://searchneutrality.org/search-neutrality oder die von Micro-

soft gesponserte Initiative FairSearch.  
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auch Grimmelmann, 2011). Im Laufe der Zeit haben sich Suchmaschinen von 
reinen Informationsintermediären, die keine finalen Informationen bereitstellen, 
sondern nur den Ort, an dem diese Informationen gefunden werden können, hin 
zu vertikal integrierten Unternehmen entwickelt, die selbst Webseiten betreiben 
und damit finale Informationen bereitstellen, d.h. die Antworten auf Suchanfra-
gen (vgl. auch Ammori und Pelican, 2012, S. 10/12 f. oder Manne und Wright, 
2012, S. 165 f.).8 Bei einer reinen Intermediärsfunktion zwischen Webseiten und 
Internetnutzern ist die Aufgabe von Suchmaschinen klar: Eine Liste der „besten 
und nützlichsten“ Webseiten bereitzustellen, sodass der Nutzer die Suchmaschi-
ne verlassen und schnellstmöglich auf die von ihm gesuchte Webseite wechseln 
kann, die sein Informationsbedürfnis befriedigt. In ihrer neuen Funktion als inte-
grierte Informationsportale fokussieren Suchmaschinen mehr und mehr darauf, 
Suchanfragen direkt zu beantworten. Dies führt dazu, dass Nutzer Suchmaschi-
nen direkt zur Beantwortung ihrer Frage nutzen. In einer derartigen Situation ist 
es – wie Crane (2012) zu Recht ausführt – durchaus fragwürdig, ob ein Prinzip 
der Suchneutralität (a) funktionsfähig bzw. (b) überhaupt wünschenswert ist. 
Wie ein umfassendes Neutralitäts-Prinzip mit den neuen Funktionen von Such-
maschinen in Einklang gebracht werden kann, ist zumindest nicht trivial (vgl. 
auch Ammori und Pelican, 2012, S. 12 ff.). Um innovativ sein zu können, müs-
sen Suchmaschinen auch strategisch über ihr Leistungsangebot entscheiden kön-
nen, was jedoch schwer mit einem Neutralitäts-Prinzip zu vereinbaren ist.  

In diesem Zusammenhang weist Grimmelmann (2011, S. 439) zudem darauf 
hin, dass jede Suchanfrage sowohl subjektiv als auch personenbezogen ist und 
deshalb nur Nutzer selbst die Güte von Suchergebnissen im Sinne von für ihre 
Suchanfrage tatsächlich relevant beurteilen können. Genau an dieser grundle-
genden Unterschiedlichkeit individueller Nutzer scheitert nach Auffassung 
Grimmelmanns (2011) die Definition eines umfassenden Objektivitätskriteriums 
(vgl. auch Manne und Wright, 2012, S. 162). Zudem ist nicht klar, ob ein objek-
tives Kriterium für die Bestimmung der Relevanz der Suchergebnisse, wenn es 
denn eines gäbe, aus Sicht der Nutzer einem subjektivem Kriterium vorgezogen 
würde (vgl. Crane, 2012, S. 466 f.). So sei die Entwicklung von Suchmaschinen 
hin zu integrierten Informationsportalen gerade das Ergebnis der Präferenzen der 
Nutzer, die nicht lange suchen wollen, sondern schnellstmöglich Antworten auf 
ihre Fragen suchen (vgl. auch Ammori und Pelican, 2012, S. 10 ff.). Würde die 
Entwicklung von Suchmaschinen durch ein Neutralitäts-Prinzip eingefroren, 
dann würden Suchmaschinen auch davon abgehalten werden, Konsumentenbe-
dürfnisse noch besser zu befriedigen (vgl. Crane, 2011, S. 5/10). 

 
8  Vgl. Google History unter: http://www.google.com/about/company/history/ für eine voll-

ständige Darstellung der Entwicklung von Google. 
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In diesem Zusammenhang argumentieren auch Bork und Sidak (2012, 
S. 12 f.), dass spezialisierte Ergebnisse nicht mehr dort erscheinen, wo sie die 
höchste Relevanz besitzen, wenn spezialisierte Suchergebnisse nach demselben 
Algorithmus gelistet werden, wie generelle Suchergebnisse. Hierdurch bliebe 
den Nutzern ein Service verwehrt, der ihnen Nutzen stiftet, was wiederum eine 
geringere Konsumentenwohlfahrt zur Folge hätte. Außerdem würden Wettbe-
werb und Innovationsanreize in der generellen als auch in der spezialisierten Su-
che gedrosselt (vgl. auch Ammori und Pelican, 2012, S. 13 sowie Grimmelmann, 
2007, S. 55). Da die Suchmaschine den Nutzern ihren Service unentgeltlich zur 
Verfügung stellt, stehen Suchmaschinen im Wettbewerb um Qualität, die sich 
insbesondere durch Nutzerfreundlichkeit, Schnelligkeit und der Qualität der 
Suchergebnisse auszeichnet (vgl. dazu auch Argenton und Prüfer, 2012). Wenn 
Google eigene spezialisierte Suchergebnisse nicht mehr markant platzieren darf 
oder sich für jede präferierte Platzierung eigener Produkte rechtfertigen müsste, 
dann müsste Google die spezialisierte Suche entweder ganz aufgeben oder eige-
ne Inhalte bzw. Produkte als Vorsichtmaßnahme am Ende der Ergebnisseite plat-
zieren, auch wenn diese aus Sicht der Nutzer die besseren Ergebnisse darstellen 
(vgl. Ammori und Pelican, 2012, S. 14). Dies vermindert die Qualität der Such-
maschine und dadurch auch die Möglichkeit mit anderen Suchmaschinen zu 
konkurrieren. Weniger Wettbewerb führt wiederum dazu, dass auch die Anreize 
sinken, Innovation zu betreiben. Gerade auf dynamischen Märkten findet Wett-
bewerb durch Innovation und Produktdifferenzierung statt.  

Regulatorische Eingriffe, die Anreize zu Innovationen und Differenzierung 
verringern, würden somit dynamischen Wettbewerb abwürgen und zu starken 
Einbußen der Konsumentenwohlfahrt führen. Derartige Effekte müssen bei der 
Frage nach einer angemessenen Regulierung unbedingt berücksichtigt werden 
(vgl. Manne und Wright, 2012, S. 160/195 f.).  

Ammori und Pelican (2012, S. 14) weisen in diesem Zusammenhang auch da-
rauf hin, dass eine generelle Regel gegen die Benachteiligung wettbewerblicher 
Webseiten den Anreiz erhöhen könnte, eine bessere Platzierung durch Rent-
seeking zu erhalten, anstatt durch Innovation und Kreativität. Außerdem scheint 
es technologisch kaum möglich, eine derartige Abhilfemaßnahme tatsächlich zu 
überwachen (vgl. Ammori und Pelican, 2012, S. 14 ff.). Ferner weisen Manne 
und Wright (2012, S. 158 f.) in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wenn die 
Verzerrung im Algorithmus selbst begründet liegt, es fast unmöglich ist, diese zu 
erkennen, gerade weil es kein allgemeingültiges Objektivitätskriterium gibt, nach 
dem Ergebnisse sortiert bzw. rationiert werden. Genau aus diesem Grund sei es 
schlichtweg fast unmöglich, zwischen relevanten und verzerrten Suchergebnis-
sen zu differenzieren.  

Edelman (2011, S. 29) schlägt aufgrund der mit einem umfassenden Neutrali-
täts-Prinzip einhergehenden Risiken vor, Suchmaschinen dazu zu verpflichten, 
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Nutzern Wahlmöglichkeiten bereitzustellen, ähnlich wie Microsoft verpflichtet 
wurde, Nutzer zwischen verschiedenen Browsern wählen zu lassen. So solle der 
Nutzer die Möglichkeit bekommen, vertikale Suchdienste von unterschiedlichen 
Anbietern zu nutzen. Dies könne entweder durch eine entsprechende Konfigura-
tion des Browsers passieren oder auf einer „just-in-time“ Basis, indem eine Liste 
möglicher vertikaler Suchmaschinenbetreiber angezeigt wird, die für die entspre-
chende Suchanfrage relevant sind.9 

Eine der drastischsten Lösungen, um das vermeintliche Problem der Verzer-
rung von Trefferlisten zu beheben, wäre die Pflicht, jedwede Änderung des 
Suchalgorithmus ex ante behördlich genehmigen zu lassen, damit er auf seine 
Neutralität hin überprüft werden kann. Diese doch eher furchterregende Vorstel-
lung staatlicher Zensur wäre aber wohl kaum verhältnismäßig und würde jedwe-
de Innovation bei Suchmaschinen abwürgen – von der Problematik der Frage, 
welche Organisation dafür international überhaupt zuständig sein sollte, ganz zu 
schweigen. 

Zu bedenken ist schließlich auch, dass eine Verzerrung gar nicht bewusst im 
Suchalgorithmus angelegt sein muss, sondern auch sehr subtil dadurch erfolgen 
kann, dass konzernintern die Funktionsweise des Suchalgorithmus besser be-
kannt ist als bei externen Konkurrenten, sodass Google-intern Webseiten besser 
auf Google hin optimiert werden können als dies von externen Suchmaschinen-
optimierern geleistet werden kann. Die Verzerrung erfolgt hier also sehr subtil 
und indirekt über Informationsvorteile der Google-Programmierer und -Ent-
wickler. Diese indirekten Verzerrungen können kaum durch ein Gebot der Such-
neutralität verhindert werden. 

Als letztes sei schließlich ein durchaus ernst zu nehmendes rechtliches Prob-
lem genannt, auf das z.B. Grimelmann (2011) oder Goldman (2006) hinweisen: 
Es ist faktisch nicht möglich, ein objektives Kriterium für Neutralität in Bezug 
auf Suchergebnisse zu definieren, da Suchergebnisse „Meinungen“ darstellen 
und die Listung und ihre Reihenfolge somit von der Meinungsfreiheit gedeckt 
sind (vgl. auch Ammori und Pelican, 2012, S. 13). Ein staatliches Intervenieren 
berührt also auch die verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit, welche 
auch für Unternehmen gilt. 

 
9  Wenn ein Nutzer beispielsweise eine lokale Örtlichkeit sucht oder eine Wegbeschreibung 

dorthin, dann könnte Google eine Auswahl verschiedener Kartenanbieter bereitstellen, 
aus denen der Nutzer wählen kann. 
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5.2  Trennung des generellen und bezahlten Suchergeschäfts vom speziali-
sierten Suchgeschäft 

Eine noch drastischere Abhilfemaßnahme gegen Googles potenziell missbräuch-
liches Verhalten stellt die Forderung dar, das generelle und bezahlte Suchge-
schäft von Google vom spezialisierten Suchgeschäft, das spezialisierte Suche 
und endgültige Informationsinhalte bereitstellt, zu trennen (vgl. Ammori und 
Pelican, 2012, S. 17). 

Das der vertikalen Integration von Google zugrunde liegende wettbewerbliche 
Problem wird insbesondere darin gesehen, dass es zur Abschottung bzw. Aus-
grenzung von Wettbewerbern kommt (vgl. Manne und Wright, 2012, S. 180; 
Haucap, 2012). Eine Trennung von spezialisierter und genereller Suche ist si-
cherlich schmerzhaft für Google selbst, aber ggf. auch für Konsumenten und den 
Wettbewerb an sich. So wird durch eine Trennung, zu Gunsten der Wettbewer-
ber, die Fähigkeit Googles beschnitten, spezialisierte Suchen anzubieten wie sie 
heute schon existieren. Dies bedeute einerseits einen erheblichen Einschnitt in 
die Konsumentenwohlfahrt und zum anderen eine Verringerung der Innovations-
anreize (vgl. Ammori und Pelican, 2012, S. 17 f.). Manne und Wright (2012, 
S. 179 ff.) sehen in der vertikalen Integration insbesondere im Kontext mit 
Suchmaschinen ein erhebliches Potenzial, Anreize zu Innovationen und zur Ent-
wicklung neuer Produkte zu generieren und diese Produkte auch effektiv an den 
Konsumenten heranzuführen. Bei der Beurteilung einer derartigen Maßnahme 
müssten die möglichen negativen Effekte der vertikalen Integration somit sorg-
fältig gegen die damit einhergehenden positiven Effekte abgewogen werden. 

5.3 Erhöhung der Transparenz 

Eine Erhöhung der Transparenz könnte zum Beispiel dadurch erfolgen, dass 
Google sämtliche Links, bei denen eigene ökonomische Interessen bestehen oder 
die durch einen anderen als den neutralen Suchalgorithmus platziert wurden, er-
kenntlich markieren muss (vgl. Ammori und Pelican, 2012, S. 20), indem kon-
zerneigene Links z.B. ähnlich wie bezahlte Links farbig hinterlegt werden. Wenn 
konzerninterne Webseiten ähnlich farbig hinterlegt würden wie dies bei den ge-
sponserten Links und Werbebannern der Fall ist, könnten Verbraucher sofort er-
kennen, dass es sich um Google-Seiten handelt. Sofern die Nutzer dann den Ver-
dacht hegen, dass hier Suchergebnisse zu Googles eigenem Vorteil manipuliert 
werden, könnten die Nutzer stattdessen auf andere Suchergebnisse oder andere 
Suchmaschinen zurückgreifen. Einen solchen Schritt könnte Google auch heute 
schon im Sinne einer höheren Transparenz und Nutzerfreundlichkeit unterneh-
men, auch wenn die Europäische Kommission offenbar weitere Zugeständnisse 
einfordert (vgl. Heise Online, 2013c).. 
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Eine weitaus drastischere Maßnahme zur Erhöhung der Transparenz läge 
schließlich noch in der Verpflichtung, den Suchalgorithmus offenzulegen. Sollte 
Google allerdings verpflichtet werden, seinen Suchalgorithmus offenzulegen, 
dann würde das Innovationsanreize erheblich reduzieren (vgl. Bork und Sidak, 
2012, S. 17 f.). Durch die Offenlegung des Suchalgorithmus würden Innovati-
onsanreize von Google selbst aber auch die der Wettbewerber erheblich redu-
ziert, da Wettbewerber dadurch Anreize hätten, auf Googles Innovation Trittbrett 
zu fahren.  

6 Schlussbetrachtung 

Der Fall Google ist bei Leibe kein einfacher Fall aus wettbewerbsökonomischer 
Perspektive. Wie argumentiert wurde, ist weder die Marktabgrenzung auf Seiten 
der Werber noch auf Seiten der Nutzer trivial, und auch die Ursachen für Goog-
les Erfolg sind kaum monokausal in einer einzigen Verhaltensweise zu suchen. 
Ohne Zweifel ist der Erfolg Googles in nicht kleinen Teilen auf zahlreiche Inno-
vationen zurückzuführen. Dies jedoch schließt nicht aus, dass auch wettbe-
werbswidrige Verhaltensweisen zur Verteidigung oder zum Ausbau der Markt-
stellung genutzt werden. Aus dem Lehnstuhl ist dies allerdings kaum zu beurtei-
len. Die einfache (fortlaufende) Veränderung des Suchalgorhitmus sagt hier noch 
gar nichts aus, da die permanente Verbesserung der Suchalgorhitmen geradezu 
marktimmanent ist.  

Die Gefahr, Wettbewerbsverhalten fälschlicherweise als wettbewerbsschäd-
lich einzutufen, zu unterbinden und damit Innovationsanreize zu reduzieren, soll-
te nicht gering geschätz werden. Insbesondere in innovativen Industrien gehen 
von Innovationen nämlich erhebliche Wohlfahrtseffekte aus (vgl. Manne und 
Wright, 2011, S. 13). Die Schwierigkeit zwischen wettbewerbsschädlichem Ver-
halten eines Marktbeherrschers einerseits und Wachstum und Entwicklung als 
Ergebnis eines überlegenen Produktes oder einer Geschäftsstrategie andererseits 
zu unterscheiden, ist schwierig – blinder Interventionismus kann hier leicht zu 
erheblichen Fehlern führen, zumal da keine einfachen Abhilfemaßnahmen ver-
fügbar sind (vgl. Manne und Wright, 2011, S. 191).  

Sinnvoll könnte es ggf. jedoch sein, Google zu verpflichten, konzerninterne 
Webseiten ähnlich farbig zu hinterlegen wie dies bei den gesponserten Links und 
Werbebannern der Fall ist, sodass Verbraucher sofort erkennen können, dass es 
sich um Google-Seiten handelt. Dieses Angebot hat Google der Europäischen 
Kommission auch unterbreitet (vgl. Heise Online, 2013a). Sofern die Nutzer 
dann den Verdacht hegen, dass hier Suchergebnisse zu Googles eigenem Vorteil 
manipuliert werden, könnten die Nutzer stattdessen auf andere Suchergebnisse 
oder andere Suchmaschinen zurückgreifen. Diesen Schritt könnte Google im 
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Idealfall auch jetzt schon im Sinne einer höheren Transparenz und Nutzerfreund-
lichkeit gehen. 
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